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800-21-2-A, 800-21-3-A , 2120-1-UG 

zur 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wlId: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Bayensches Gesetz über die Feststellung der 
GleIchwertigkeit ausländischer Berufsqualifika
tionen (Bayensches Berufsqualifikationsfeststel
lungsgesetz - BayBQFG) 

§ 2 Bayensches Gesetz. über das Führen der 
BerufsbezeIchnungen "Staatlich anerkannte So
zmlpädagogm" oder "Staatlich anerkannter So
ZIalpädagoge" und "Staatlich anerkannte Kind
heitspädagogm" oder "Staatlich anerkannter 
Kindheitspädagoge" (Bayensches Sozml- und 
Kindheitspädagogengesetz - BaySozKiPädG) 

§ 3 Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbrau
cherschutzgesetzes 

§ 4 Inkrafttreten 

§ 1 

800-21-2-A 

Bayerisches Gesetz 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit 

ausländischer Beruisqualifikationen 
(Bayerisches Beruisqualifikationsieststellungsgesetz 

- BayBQFG)11 

Teil 1 

Allgemeiner Teil 

Art. 1 

Zweck des Gesetzes 

DIeses Gesetz dient der besseren Nutzung von 1m 
Ausland erworbenen Berufsqualifikationen für den 
deutschen Arbeitsmarkt, um eme qualifikatlOnsnahe 

1) Art. 1 bIS 3 und 9 bIS 16 dienen der Umsetzung der Richtli
me 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7 September 2005 über die Anerkennung von Berufs
qualifikationen (ABI L 255 S. 22; ber. 2007 L 271 S. 18,2008 
L 93 S. 28, 2009 L 33 S. 49), zuletzt geändert durch Richtlime 
2013125/EU des Rates vom 13. Mal 2013 (ABI L 158 S. 368). 

Beschäftigung zu ermöglichen, SOWIe der Förderung 
der Integration von 1m Land lebenden Migrantinnen 
und Migranten m den bayenschen Arbeitsmarkt. 

Art. 2 

Anwendungsbereich 

(1) 1DIeses Gesetz gilt für die Feststellung der 
GleIchwertigkeit 1m Ausland erworbener Ausbil
dungsnachweise unter BerückSIchtigung sonstiger 
nachgeWIesener Berufsqualifikationen und mländi
scher Ausbildungsnachweise mit Berufen, die durch 
Rechtsvorschriften des FreIstaates Bayern geregelt 
smd, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen 
Regelungen des FreIstaates Bayern unter Bezugnah
me auf dieses Gesetz mcht etwas anderes bestimmen. 
2§ 10 des Bundesvertnebenengesetzes bleibt unbe
rührt. 

(2) IDIeses Gesetz findet auch Anwendung auf die 
Feststellung der GleIchwertigkeit mit Abschlüssen, 
für die die zuständigen Stellen auf Grund der §§ 9, 54, 
66, 67 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder der 
§ § 41, 42a, 42m, 42n der Handwerksordnung Rege
lungen über Aus- und Fortbildungsprüfungen erlas
sen haben. 2Eine Feststellung der GleIchwertigkeit 
mit Aus- und Fortbildungsregelungen nach §§ 66, 67 
BBiG und §§ 42m, 42n der Handwerksordnung 1St nur 
1m persönlichen AnwendungsbereIch des § 2 Abs. 1 
Satz 1 des Neunten Buches SozIalgesetzbuch eröffnet; 
maßgebend hIerfür 1St der Zeitpunkt der Antragstel
lung. 

(3) DIeses Gesetz 1St auf alle Personen anwendbar, 
die 1m Ausland emen Ausbildungsnachweis erworben 
haben und darlegen, m Bayern eme ihrer Berufsqua
lifikation entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben zu 
wollen. 

(4) DIeses Gesetz findet keme Anwendung 

1. auf Abschlüsse 1m Rahmen der Berechtigung, die 
BerufsbezeIchnung " Ingemeunn " oder "Ingem
eur" zu führen; hIerfür gilt abschließend das Inge
meurgesetz, 

2. auf die BerufsbezeIchnungen " Architektin" , "Ar
chitekt" , "Innenarchitektin " , " Innenarchitekt " , 
" Landschaftsarchitektin" , "Landschaftsarchitekt " , 
" Beratende Ingemeunn", "Beratender Ingemeur" 
SOWIe "Stadtplanenn" und "Stadtplaner "; hIerfür 
gelten abschließend das Baukammerngesetz und 
die darauf beruhenden Regelungen, 
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3. m den Fällen des Qualifikationserwerbs gemäß 
Art. 6 des Leistungslaufbahngesetzes, 

4. für Qualifikationsnachweise, die nach dem Bay
enschen Hochschulpersonalgesetz zu erbnngen 
smd, 

5. für den Erwerb der BefähIgung für em Lehramt an 
öffentlichen Schulen; hIerfür gelten abschließend 
das BayenscheLehrerbildungsgesetz und die da
rauf beruhenden Regelungen, 

6. auf die Anerkennung von BezeIchnungen, die auf 
der Grundlage des Heilberufe-Kammergesetzes 
von der zuständigen Heilberufekammer ausge
sprochen WIrd, oder 

7 auf Dolmetscher- und Übersetzerabschlüsse; hIer
für gelten abschließend das Dolmetschergesetz 
und die darauf beruhenden Regelungen. 

(5) lFür akademIsche Qualifikationen, soweit 
diese nIcht Voraussetzung zur Ausübung emes reg
lementierten Berufs smd, besteht m Abweichung von 
Abs. 1 und Teil 2 Abschnitt 1 nur die Möglichkeit ei
ner Bewertung auf BaSIS des Überemkommens über 
die Anerkennung von Qualifikationen 1m Hochschul
bereich m der europäischen RegIOn vom 11. April 
1997 (Anlage zum Gesetz vom 16. Mai 2007, BGBl II 
S. 712). 2Das Staatsmmlstenum für Wissenschaft, For
schung und Kunst WIrd ermächtigt, diese Aufgabe auf 
andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwal
tung wahrnehmen, zu übertragen. 3Dle Zuständigkeit 
kann auch auf länderübergreifende Stellen 1m Sinn 
des Satzes 2 übertragen werden. 

Art. 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Berufsqualifikationen smd Qualifikationen, die 
durch Ausbildungsnachwelse , BefähIgungsnachweIse 
oder emschläglge, 1m Inland oder Ausland erworbene 
Berufserfahrung nachgeWIesen werden. 

(2) Ausbildungsnachweise smd PrüfungszeugnIs
se und BefähIgungsnachweise, die von verantwortli
chen Stellen über den Abschluss emer erfolgreIch ab
solvIerten Ausbildung ausgestellt werden. 

(3) lBerufsbildung 1m Sinn dieses Gesetzes 1St 
eme durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften ge
regelte Berufsausbildung, berufliche Fort- oder WeI
terbildung. 2Dle Berufsausbildung vermittelt die zur 
Ausübung emer qualifiZIerten beruflichen Tätigkeit 
erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit. 3Sie fin
det m emem geordneten Ausbildungsgang statt, der 
den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen 
umfassen kann. 4DIe berufliche Fort- und Weiterbil
dung erweitert die berufliche Handlungsfähigkeit 
über die Berufsausbildung hmaus. 

(4) Berufe, die durch Rechtsvorschriften des FreI
staates Bayern geregelt smd, umfassen reglementierte 
Berufe und nIcht reglementierte Berufe. 

(5) Reglementierte Berufe smd berufliche Tä
tigkeiten, deren Aufnahme oder Ausübung durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz 
bestimmter Berufsqualifikationen gebunden 1St; eme 
Art der Ausübung 1St msbesondere die Führung ei
ner BerufsbezeIchnung, die durch Rechts- oder Ver
waltungsvorschriften auf Personen beschränkt 1St, die 
über bestimmte Berufsqualifikationen verfügen. 

Teil 2 

Feststellung der Gleichwertigkeit 

Abschnitt 1 

Nicht reglementierte Berufe 

Art. 4 

Feststellung der GleIchwertigkeit 

(1) DIe zuständige Stelle stellt auf Antrag die 
GleIchwertigkeit fest, sofern 

1. der 1m Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 
die BefähIgung zu vergleIchbaren beruflichen Tä
tigkeiten Wie der entsprechende landesrechtlich 
geregelte Ausbildungsnachweis belegt und 

2. zWIschen den nachgeWIesenen Berufsqualifika
tionen und der entsprechenden landesrechtlich 
geregelten Berufsbildung keme wesentlichen Un
terschIede bestehen. 

(2) Wesentliche UnterschIede zWIschen den nach
geWIesenen Berufsqualifikationen und der entspre
chenden landesrechtlich geregelten Berufsbildung 
liegen vor, sofern 

1. SIch der 1m Ausland erworbene Ausbildungsnach
weiS auf Fertigkeiten, KenntnIsse und FähIgkeI
ten beZIeht, die SIch hmslchtlich der vermittelten 
Inhalte oder auf Grund der Ausbildungsdauer 
wesentlich von den Fertigkeiten, KenntnIssen 
und FähIgkeiten unterscheIden, auf die SIch der 
entsprechende landesrechtlich geregelte Ausbil
dungsnachweis beZIeht, 

2. die nach Nr. 1 abweIchenden Fertigkeiten, Kennt
nIsse und FähIgkeiten für die Ausübung des Je
weiligen Berufs wesentlich smd und 

3. die Antragstellenn oder der Antragsteller diese 
UnterschIede nIcht durch sonstige BefähIgungs
nachweIse oder nachgeWIesene emschläglge Be
rufserfahrung ausgeglichen hat. 

(3) In dem Umfang, m dem die zuständige Stelle 
eines Landes die GleIchwertigkeit festgestellt hat, 1St 
die Inhabenn oder der Inhaber dieser Berufsqualifika
tion so zu behandeln, als seI msoweit die landesrecht-
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lich geregelte Berufsqualifikation m diesem Land er
worben worden. 

Art. 5 

Vorzulegende Unterlagen 

(1) Dem Antrag smd folgende Unterlagen beIzu
fügen: 

1. eme tabellansche Aufstellung der absolVIerten 
Ausbildungsgänge und der ausgeübten Erwerbs
tätigkeiten m deutscher Sprache, 

2. em IdentitätsnachweIs, 

3. 1m Ausland erworbene Ausbildungsnachweise, 

4. NachweIse über emschläglge Berufserfahrung 
oder sonstige BefähIgungsnachweIse, sofern die
se zur Feststellung der GleIchwertigkeit erforder
lich smd, 

5. eme Erklärung, ob und bel welcher Stelle bereits 
em Antrag auf Feststellung der GleIchwertigkeit 
gestellt wurde, SOWIe 

6. gegebenenfalls eIn erteilter BescheId emes ande
ren Landes. 

(2) lDIe Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 2 bIS 6 smd 
der zuständigen Stelle m Form von Ongmalen oder 
beglaubIgten KopIen vorzulegen. :Von den Unterla
gen nach Abs. 1 Nrn. 3 und 4 smd Übersetzungen m 
deutscher Sprache vorzulegen. 3Darüber hmaus kann 
die zuständige Stelle von den Unterlagen nach Abs. 1 
Nr. 2 und allen nachgereIchten Unterlagen Überset
zungen m deutscher Sprache verlangen. 4DIe Über
setzungen smd von emem öffentlich bestellten oder 
beeIdigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu 
lassen. 

(3) DIe zuständige Stelle kann abweIchend von 
Abs. 2 eme andere Form für die vorzulegenden Doku
mente zulassen. 

(4) DIe zuständige Stelle kann die Antragstellenn 
oder den Antragsteller auffordern, mnerhalb emer an
gemessenen Fnst Informationen zu Inhalt und Dauer 
der 1m Ausland absolVIerten Berufsbildung SOWIe zu 
sonstigen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit 
dies zur Feststellung der GleIchwertigkeit erforder
lich 1St. 

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit 
oder der mhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Un
terlagen, kann die zuständige Stelle die Antragstelle
nn oder den Antragsteller auffordern, mnerhalb emer 
angemessenen Fnst weitere geeIgnete Unterlagen 
vorzulegen. 

(6) lDw Antragstellenn oder der Antragsteller hat 
durch geeIgnete Unterlagen darzulegen, 1m FreIstaat 
Bayern eme den Berufsqualifikationen entsprechende 
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Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. 2Geelgnete Un
terlagen können beIspIelsweIse der NachweIs der Be
antragung emes EinreisevIsums zur Erwerbstätigkeit, 
der NachweIs emer Kontaktaufnahme mit potenzIel
len Arbeitgebern oder em Geschäftskonzept sem. 3Für 
Antragstellennnen oder Antragsteller mit Wohnsitz m 
emem Mitgliedstaat der Europäischen Umon, emem 
weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Eu
ropäischen Wirtschaftsraum oder m der SchweIz so
WIe für Staatsangehönge dieser Staaten 1St diese Dar
legung entbehrlich, sofern keme besonderen Gründe 
gegen eme entsprechende AbSIcht sprechen. 

Art. 6 

Verfahren 

(1) lAntragsberechtigt Ist]ede Person, die 1m Aus
land emen Ausbildungsnachweis 1m Sinn des Art. 3 
Abs. 2 erworben hat. 2Der Antrag 1St schriftlich bel der 
zuständigen Stelle zu stellen. 

(2) lDIe zuständige Stelle bestätigt der Antragstel
lerm oder dem Antragsteller mnerhalb emes Monats 
den Eingang des Antrags emschließlich der nach Art. 5 
Abs. 1 vorgelegten Unterlagen. 2In der Empfangs
bestätigung 1St das Datum des Eingangs bel der zu
ständigen Stelle mitzuteilen und auf die Fnst nach 
Abs. 3 und die Voraussetzungen für den Begmn des 
Fnstlaufshmzuweisen. 3Sind die nach Art. 5 Abs. 1 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zu
ständige Stelle mn er halb der Fnst des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureIchen smd. 4Dle MitteI
lung enthält den HinweIs, dass der Lauf der Fnst nach 
Abs. 3 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen 
begmnt. 

(3) lDIe zuständige Stelle muss mnerhalb von dreI 
Monaten über die GleIchwertigkeit entscheIden. 2DIe 
Fnst begmnt mit Eingang der vollständigen Unterla
gen. 3Sie kann emmal angemessen verlängert wer
den, wenn dies wegen der Besonderheiten der Ange
legenheit gerechtfertIgt 1St. 4DIe Fnstverlängerung 1St 
zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

(4) lIn den Fällen von Art. 5 Abs. 4 und 51St der 
Lauf der Fnst nach Abs. 3 bIS zum Ablauf der von der 
zuständigen Stelle festgelegten Fnst gehemmt. 21m 
Fall des Art. 14 1St der Lauf der Fnst nach Abs. 3 bIS 
zur Beendigung des sonstigen geeIgneten Verfahrens 
gehemmt. 

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit die 
GleIchwertigkeit 1m Rahmen anderer Verfahren oder 
durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt 1St. 

Art. 7 

Form der Entscheidung 

(1) DIe EntscheIdung über den Antrag nach Art. 4 
Abs. 1 ergeht schriftlich. 
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(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststel
lung der GleIchwertigkeit wegen wesentlicher Un
terschIede 1m Sinn des Art. 4 Abs. 2 mcht erfolgen 
kann, smd m der Begründung auch die vorhandenen 
Berufsqualifikationen der Antragstellenn oder des 
Antragstellers SOWIe die wesentlichen UnterschIe
de zWIschen den vorhandenen Berufsqualifikationen 
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten 
Berufsbildung darzulegen. 

(3) Dem BescheId 1St eme Rechtsbehelfsbelehrung 
beIzufügen. 

Art. 8 

Zuständige Stelle 

(1) lZuständige Stelle 1m Sinn dieses Abschnitts 
1St, vorbehaltlich anderer Regelungen, 

1. die RegIerung 1m GeschäftsbereIch des StaatsmI
mstenums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
für schulische Ausbildungsabschlüsse, 

2. 1m GeschäftsbereIch des Staatsmmistenums für 
Unterncht und Kultus 

a) die RegIerung für schulische Berufsaus- und 
Fortbildungsabschlüsse und 

b) die Techmsche Umversität München für 
Gymnastiklehrennnen und Gymnastiklehrer 
und Sportiehrennnen und Sportlehrer 1m freI
en Beruf, 

3. das Staatsmlmstenum für Ernährung, Landwut
schaft und Forsten für eme Berufsqualifikation auf 
der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes und 
des Bayenschen Gesetzes über das ErzIehungs
und Unternchtswesen 1m BereIch der LandwIrt
schaft und der HauswIrtschaft SOWIe für Staat
lich geprüfte Forstingemeunnnen und Staatlich 
geprüfte Forstingemeure und Staatlich geprüfte 
Forstassessonnnen und Staatlich geprüfte Forst
assessoren, 

4. das Staatsmmlstenum für Arbeit und SOZIalord
nung, Familie und Frauen für eme nach der Ver
ordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohn
qualitätsgesetzes geregelten Berufsbildung, 

5. die Industne- und Handelskammer bel emer Be
rufsbildung, die nach dem Berufsbildungsgesetz 
für den BereIch der mchthandwerklichen Gewer
beberufe geregelt 1St, 

6. die Handwerkskammer bel emer Berufsbildung 
m Berufen der Handwerksordnung, 

7 die Landesärzte-, Landeszahnärzte-, Landestier
ärzte- oder die Landesapothekerkammer für die 
Gesundheitsdienstberufe Jeweils für ihren Be
reIch oder 

8. m sonstigen Fällen das Staatsmlmstenum für Ar
beit und SozIalordnung, Familie und Frauen. 

21m Übngen wud auf die Regelungen 1m Gesetz zur 
Ausführung des Berufsbildungsgesetzes und des Be
rufsqualifikationsfeststellungsgesetzes verwIesen. 

(2) lDas zuständige Mimstenum wud ermächtigt, 
die Aufgaben durch Rechtsverordnung auf andere 
Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen, zu übertragen. 2Soweit ZuständigkeI
ten bel emer oder mehreren RegIerungen konzen
tnert werden sollen, hat dies 1m Einvernehmen mit 
dem Staatsmmlstenum des Innern zu erfolgen. 3Dle 
Zuständigkeit kann bel Bedarf auf länderübergreifen
de Stellen 1m Sinn des Satzes 1 übertragen werden. 

(3) lZuständige Stellen nach Abs. 1 können ver
embaren, dass die ihnen durch dieses oder auf Grund 
dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben von emer 
anderen zuständigen Stelle, deren Sitz m emem an
deren Land sem kann, wahrgenommen werden. 2DIe 
Verembarung bedarf der GenehmIgung des Jeweils 
zuständigen Mimstenums. 

Abschnitt 2 

Reglementierte Berufe 

Art. 9 

Voraussetzungen der GleIchwertigkeit 

(1) lDIe Bewertung der GleIchwertigkeit erfolgt 
lTll Rahmen der EntscheIdung über die Befugms zur 
Aufnahme oder Ausübung emes 1m FreIstaat Bayern 
reglementierten Berufs. 2Bel dieser EntscheIdung gilt 
der 1m Ausland erworbene Ausbildungsnachweis, 
unter BerückSIchtigung sonstiger nachgeWIesener 
Berufsqualifikationen, als gleIchwertig mit dem ent
sprechenden landesrechtlich geregelten Ausbil
dungsnachweis, sofern 

1. der 1m Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 
die BefähIgung zu vergleIchbaren beruflichen Tä
tigkeiten WIe der entsprechende landesrechtlich 
geregelte Ausbildungsnachweis belegt, 

2. die Antragstellenn oder der Antragsteller bel 
emem sowohl 1m FreIstaat Bayern als auch 1m 
Ausbildungsstaat reglementierten Beruf zur Aus
übung des Jeweiligen Berufs 1m Ausbildungsstaat 
berechtigt 1st oder die Befugms zu Aufnahme 
oder Ausübung des Jeweiligen Berufs aus Grün
den verwehrt wurde, die der Aufnahme oder Aus
übung 1m FreIstaat Bayern mcht .entgegenstehen, 
und 

3. ZWIschen den nachgeWIesenen Berufsqualifika
tionen und der entsprechenden landesrechtlich 
geregelten Berufsbildung keme wesentlichen Un
terschIede bestehen. 
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(2) Wesentliche UnterschIede zWIschen den nach
gewIesenen Berufsqualifikationen und der entspre
chenden landesrechtlich geregelten Berufsbildung 
liegen vor, sofern 

1. SIch der 1m Ausland erworbene Ausbildungsnach
weiS auf FähIgkeiten und KenntnIsse bezIeht, die 
sIch hmslchtlich des Inhalts oder auf Grund der 
Ausbildungsdauer wesentlich von den FähIgkeI
ten und KenntnIssen unterscheIden, auf die sIch 
der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus
bildungsnachweis bezIeht, 

2. die entsprechenden FähIgkeiten und KenntnIS
se eme maßgebliche Voraussetzung für die Aus
übung des Jeweiligen Berufs darstellen und 

3. die Antragstellenn oder der Antragsteller diese 
UnterschIede nIcht durch sonstige BefähIgungs
nachweIse oder nachgewIesene emschläglge Be
rufserfahrung ausgeglichen hat. 

Art. 10 

Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen 

(1) Sofern die Feststellung der GleIchwertigkeit 
wegen wesentlicher UnterschIede 1m Sinn des Art. 9 
Abs. 2 nIcht erfolgen kann, werden bel der EntscheI
dung über die BefugnIs zur Aufnahme oder Ausübung 
emes 1m FreIstaat Bayern reglementierten Berufs die 
vorhandenen Berufsqualifikationen und die wesent
lichen UnterschIede gegenüber der entsprechenden 
landesrechtlich geregelten Berufsqualifikation durch 
BescheId festgestellt. 

(2) In dem BescheId WIrd zudem festgestellt, 
durch welche Maßnahmen nach Art. 11 die wesentli
chen UnterschIede gegenüber der erforderlichen lan
desrechtlich geregelten Berufsqualifikation ausgegli
chen werden können. 

(3) In dem Umfang, m dem die zuständige Stelle 
emes Landes die GleIchwertigkeit festgestellt hat, 1St 
die Inhabenn oder der Inhaber dieser Berufsqualifika
tion so zu behandeln, als seI msoweit die landesrecht
lich geregelte Berufsqualifikation m diesem Land er
worben worden. 

Art. 11 

Ausgleichsrnaßnahmen 

(1) Wesentliche UnterschIede 1m Sinn des Art. 9 
Abs. 2 können durch die Absolvlerung emes höchs
tens dreijähngen Anpassungslehrgangs, der Gegen
stand emer Bewertung sem kann, oder das Ablegen 
emer Eignungsprüfung 1m Inland ausgeglichen wer
den. 

(2) lBel der Ausgestaltung der AusgleIchsrnaß
nahmen 1m Sinn des Abs. 1 smd die vorhandenen 
Berufsqualifikationen der Antragstellenn oder des 
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Antragstellers zu 2Der Inhalt der 
Ausgleichsrnaßnahmen 1St auf die festgestellten we
sentlichen UnterschIede 1m Sinn des Art. 9 Abs. 2 
zu beschränken. 3Inhalt und Durchführung der Aus
gleichsmaßnahmen können durch Rechtsverordnung 
der StaatsregIerung geregelt werden. 

(3) DIe Antragstellenn oder der Antragsteller hat 
die Wahl ZWIschen der Absolvlerung emes Anpas
sungslehrgangs und dem Ablegen emer Eignungs
prüfung, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen 
Regelungen nIchts anderes bestimmen. 

Art. 12 

Vorzulegende Unterlagen 

(1) Zur Bewertung der GleIchwertigkeit smd dem 
Antrag auf BefugnIS zur Aufnahme oder Ausübung 
emes 1m FreIstaat Bayern reglementIerten Berufs fol
gende Unterlagen beIzufügen: 

1. eme tabellansche Aufstellung der absolvIerten 
Ausbildungsgänge und .der ausgeübten Erwerbs
tätigkeiten m deutscher Sprache, 

2. em IdentitätsnachweIs, 

3. 1m Ausland erworbene AusbildungsnachweIse, 

4. Nachweise über emschlägIge Berufserfahrungen 
und sonstige BefähIgungsnachweIse, sofern diese 
zur Feststellung der GleIchwertIgkeit erforderlich 
smd; 

5. 1m Fall von Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 eme BescheInIgung 
über die Berechtigung zur Berufsausübung 1m 
Ausbildungsstaat, 

6. eme Erklärung, ob und bel welcher Stelle bereits 
em Antrag auf Feststellung der GleIchwertigkeit 
gestellt wurde, SOWIe 

7 gegebenenfalls em erteilter BescheId emes ande
ren Landes. 

(2) lDIe Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 2 bIS 7 smd 
der zuständigen Stelle m Form von Ongmalen oder 
beglaubIgten KopIen vorzulegen. 2Darüber hmaus 
kann die zuständige Stelle von den Unterlagen nach 
Abs. 1 Nr. 2 und allen nachgereIchten Unterlagen 
Übersetzungen m deutscher Sprache verlangen. 3Von 
den Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 3 bIS 5 smd Überset
zungen m deutscher Sprache vorzulegen. 4Dle Über
setzungen SInd von emem öffentlich bestellten oder 
beeIdigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu 
lassen. 

(3) DIe zuständige Stelle kann abweIchend von 
Abs. 2 eme andere Form für die vorzulegenden Doku
mente zulassen. 

(4) lDIe zuständige Stelle kann die Antragstellenn 
oder den Antragsteller auffordern, mnerhalb emer an-
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gemessenen Fnst Informationen zu Inhalt und Dauer 
der 1m Ausland absolvIerten Berufsbildung SOWIe zu 
sonstigen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit 
dies zur Bewertung der GleIchwertigkeit erforderlich 
1St. 2Soweit die Berufsbildung m emem Mitgliedstaat 
der Europäischen Umon, emem weiteren Vertrags
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt
schafts raum oder m der SchweIz absolvIert wurde, 
kann sIch die zuständige Stelle an die zuständige 
Stelle des Ausbildungsstaates wenden. 

(5) IBestehen begründete Zweifel an der Echt
heit oder der mhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten 
Unterlagen, kann die zuständige Stelle die Antrag
stellenn oder den Antragsteller auffordern, weitere 
geeIgnete Unterlagen vorzulegen. 2Soweit die Unter
lagen m emem Mitgliedstaat der Europäischen Um
on, emem weiteren Vertrags staat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder m der 
SchweIz ausgestellt wurden, kann sIch die zuständige 
Stelle an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaates 
wenden. 

(6) IDIe Antragstellenn oder der Antragsteller hat 
durch geeIgnete Unterlagen darzulegen, 1m FreIstaat 
Bayern eme ihren Berufsqualifikationen entsprechen
de Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. 2Geelgnete 
Unterlagen können beIspIelsweIse der NachweIs der 
Beantragung emes EinreISeVISUms zur Erwerbstätig
keit, der NachweIs emer Kontaktaufnahme mit po
tenzIellen Arbeitgebern oder em Geschäftskonzept 
sem. 3Für Antragstellennnen oder Antragsteller mit 
Wohnsitz m emem Mitgliedstaat der Europäischen 
Umon, emem weiteren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder m der 
SchweIz SOWIe für Staatsangehönge dieser Staaten 1St 
diese Darlegung entbehrlich, sofern keme besonderen 
Gründe gegen eme entsprechende AbSIcht sprechen. 

Art. 13 

Verfahren 

(1) IDIe zuständige Stelle bestätigt der Antrag
stellenn oder dem Antragsteller mnerhalb emes Mo
nats den Eingang des Antrags emschließlich der nach 
Art. 12 Abs. 1 vorgelegten Unterlagen. 2In der Emp
fangsbestätigung 1St das Datum des Eingangs bel der 
zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die Fnst nach 
Abs. 3 und die Voraussetzungen für den Begmn des 
Fnstlaufs hmzuwelsen. 3Sind die nach Art. 12 Abs. 1 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zu
ständige Stelle mnerhalb der Fnst des Satzes 1 mit, 
welche Unterlagen nachzureIchen smd. 4Dle MitteI
lung enthält den HinweIs, dass der Lauf der Fnst nach 
Abs. 2 erst mit Eingang der vollständigen Unterlagen 
begmnt. 

(2) IDIe zuständige Stelle muss mnerhalb von dreI 
Monaten über die GleIchwertigkeit entscheIden. 2Dle 
Fnst begmnt mit Eingang der vollständigen Unterla
gen. 3Sie kann emmal angemessen verlängert wer
den, wenn dies wegen der Besonderheiten der An
gelegenheit gerechtfertigt 1St. 4Für Antragsteller, die 

ihren Ausbildungsnachweis m emem Mitgliedstaat 
der Europäischen Umon oder emem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts raum 
oder der SchweIz erworben haben oder deren Ausbil
dungsnachweise m emem dieser genannten Staaten 
anerkannt wurden, kann die Fnstverlängerung nach 
Satz 3 höchstens emen Monat betragen. 5DIe Fnstver
längerung 1St zu begründen und rechtzeitig mitzuteI
len. 

(3) lIn den Fällen von Art. 12 Abs. 4 und 51St der 
Lauf der Fnst nach Abs. 2 bIS zum Ablauf der von der 
zuständigen Stelle festgelegten Fnst gehemmt. 2Im 
Fall des Art. 14 1St der Lauf der Fnst nach Abs. 2 bIS 
zur Beendigung des sonstigen geeIgneten Verfahrens 
gehemmt. 

(4) IDie zuständige Stelle nchtet SIch nach dem Je
weiligen Fachrecht. 2Im GeschäftsbereIch des Staats
mlmstenums für Unterncht und Kultus 1St zuständige 
Stelle lID Sinn dieses Abschnitts, soweit mcht durch 
das Jeweilige Fachrecht bestimmt, für Fachsportlehre
rmnen und Fachsportlehrer 1m freIen Beruf mit staat
licher Prüfung die Techmsche Umversität München, 
für schulische Berufsaus- und Fortbildungsabschlüsse 
die RegIerung. 

(5) IDas zuständige Mimstenum WIrd ermächtigt, 
die Aufgaben durch Rechtsverordnung auf andere 
Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen, zu übertragen. 2Soweit ZuständigkeI
ten bel emer oder mehreren RegIerungen konzen
tnert werden sollen, hat dies 1m Einvernehmen mit 
dem Staatsmmlstenum des Innern zu erfolgen. 3Dle 
Zuständigkeit kann bel Bedarf auf länderübergreifen
de Stellen 1m Sinn des Satzes 1 übertragen werden. 

(6) lZuständige Stellen können verembaren, dass 
die ihnen durch dieses oder auf Grund dieses Geset
zes übertragenen Aufgaben von emer anderen zu
ständigen Stelle, deren Sitz m emem anderen Land 
sem kann, wahrgenommen werden. 2Dle Veremba
rung bedarf der Genehmigung des Jeweils zuständi
gen Mimstenums. 

Abschnitt 3 

Gemeinsame Vorschriften 

Art. 14 

Sonstige Verfahren zur Feststellung 
der GleIchwertigkeit bel fehlenden NachweIsen 

(1) lKann die Antragstellenn oder der Antrag
steller die für die Feststellung oder Bewertung der 
GleIchwertigkeit erforderlichen NachweIse nach 
Art. 5 Abs. 1, 4 und 5 oder Art. 12 Abs. 1, 4 und 5 
aus selbst mcht zu vertretenden Gründen mcht oder 
nur teilweIse vorlegen oder 1St die Vorlage der ent
sprechenden Unterlagen mit emem unangemessenen 
zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, stellt 
die zuständige Stelle die für emen VergleIch mit der 
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entsprechenden mländischen Berufsbildung maßgeb
lichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntmsse und Fä
hIgkeiten der Antragstellenn oder des Antragstellers 
durch sonstige geeIgnete Verfahren fest. 2Dle Antrag
stellenn oder der Antragsteller hat die Gründe glaub
haft zu machen, die emer Vorlage der entsprechenden 
Unterlagen entgegenstehen. 3Dle zuständige Stelle 1st 
befugt, eme VersIcherung an Eides Statt zu verlangen 
und abzunehmen. 

(2) Sonstige geeIgnete Verfahren zur Ermittlung 
der beruflichen Fertigkeiten, Kenntmsse und FähIg
keiten 1m Sinn des Abs. 1 smd msbesondere Arbeits
proben, Fachgespräche, praktische und theoretische 
Prüfungen SOWIe Gutachten von Sachverständigen. 

(3) DIe Feststellung oder Bewertung der GleIch
wertigkeit nach Art. 4 oder Art. 9 erfolgt auf der 
Grundlage der Ergebmsse der m Abs. 1 und 2 vorge
sehenen sonstigen Verfahren. 

Art. 15 

MitwIrkungspflichten 

(1) DIe Antragstellenn oder der Antragsteller 1St 
verpflichtet, alle für die Ermittlung der GleIchwertig
keit notwendigen Unterlagen vorzulegen SOWIe alle 
dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) lKommt die Antragstellenn oder der Antrag
steller dieser MitwIrkungspflicht mcht nach und WIrd 
hIerdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich 
erschwert, kann die zuständige Stelle ohne weitere 
Ermittlungen entscheIden. 2DIes gilt entsprechend, 
wenn die Antragstellenn oder der Antragsteller m an
derer Welse die Aufklärung des Sachverhalts erheb
lich erschwert. 

(3) Der Antrag darf wegen fehlender MitwIrkung 
nur abgelehnt werden, nachdem die Antragstellenn 
oder der Antragsteller auf die Folge schriftlich hmge
WIesen worden 1St und der MitwIrkungspflicht mcht 
mnerhalb emer angemessenen Fnst nachgekommen 
1St. 

Teil 3 

Schlussvorschriften 

Art. 16 

Statistik 

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der 
GleIchwertigkeit nach diesem Gesetz und nach an
deren berufsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen 
wIrd eme Landesstatistik geführt. 

(2) DIe Statistik erfasst jährlich für das vorausge
gangene Kalenderjahr folgende Erhebungsmerkmale: 

1. Staatsangehöngkeit, Geschlecht, LandkreIs oder 
kreIsfreIe Stadt des Wohnorts des Antragstellers, 
Datum der AntragsteIlung, 

2. Ausbildungsstaat, bayenscher Referenzberuf 
oder bayensche Referenzausbildung, 

3. Datum, Gegenstand und Art der EntscheIdung 
SOWIe emgelegte Rechtsbehelfe und EntscheIdun
gen darüber SOWIe 

4. Meldungen und EntscheIdungen betreffend die 
DIenstleistungsfreiheit nach Art. 7 Abs. 1 und 4 
der Rlchtlime 2005/36/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 7 September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABI L 255 S. 22; ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 L 93 
S. 28, 2009 L 33 S. 49) m der Jeweils geltenden 
Fassung. ' 

(3) Hilfsmerkmale smd: 

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, 

2. Name und Telefonnummer SOWIe Adresse für 
elektromsche Post der für Rückfragen zur Verfü
gung stehenden Person. 

(4) lFür die Erhebung besteht Auskunftspflicht. 
2Dle Angaben nach Abs. 3 Nr. 2 smd freIwillig. 3 Aus
kunftspflichtig smd die nach diesem Gesetz und nach 
anderen berufsrechtlichen Gesetzen und Verordnun
gen für die Verfahren zur Feststellung der GleIchwer
tigkeit zuständigen Stellen. 

(5) DIe Angaben smd elektromsch an das Landes
amt für Statistik und Datenverarbeitung zu übermit
teln. 

(6) Das zuständige Mimstenum WIrd ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 1m Einvernehmen mit dem 
Staatsmmistenum des Innern 

1. die Erhebung emzelner Merkmale auszusetzen, 
den zeitlichen Abstand der Erhebung zu verlän
gern SOWIe den KreIs der zu Befragenden emzu
schränken, wenn die Ergebmsse mcht mehr oder 
mcht mehr m der ursprünglich vorgesehenen 
Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden, 

2. emzelne neue Merkmale emzuführen, wenn dies 
zur Deckung emes geänderten Bedarfs für den m 
Art. 1 genannten Zweck erforderlich 1st und durch 
gleIchzeitige Aussetzung anderer Merkmale eme 
Erweiterung des Erhebungsumfangs vermIeden 
WIrd; mcht emgeführt werden können Merkmale, 
die besondere Arten personenbezogener Daten 
nach Art. 15 Abs. 7 des Bayenschen Datenschutz
gesetzes betreffen, und 

3. die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, so
weit dies zur Umsetzung oder Durchführung von 
Rechtsakten der Europäischen Gememschaft er
forderlich 1St. 
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§ 2 

800-21-3-A 

Bayerisches Gesetz 
über das Führen der Berufsbezeichnungen 

"Staatlich anerkannte Sozialpädagogin" oder 
"Staatlich anerkannter Sozialpädagoge" 

und "Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin" 
oder "Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge" 

(Bayerisches Sozial- und Kindheitspädagogengesetz 
- BaySozKiPädG) 

Art. 1 

" Staatlich anerkannte SozIalpädagogm 11 

oder" Staatlich anerkannter SozIalpädagoge 11 

(1) lDIe BerufsbezeIchnung " Staatlich anerkannte 
SozIalpädagogm ll oder " Staatlich anerkannter SOZIal
pädagoge 11 darf führen, wer 

1. an emer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule 1m FreIstaat Bayern emen Studien
gang nach Abs. 2 erfolgreIch abgeschlossen hat 
und 

2. sIch mcht emes Verhaltens schuldig gemacht hat, 
aus dem sIch die UnzuverlässIgkeit zur Ausübung 
des Berufs ergibt, insbesondere mcht rechtskräf
tig wegen emer m § 72a des Achten Buches SOZI
algesetzbuch (SGB VIII) genannten Straftat verur
teilt worden 1St. 

2Dem erfolgreIchen Abschluss nach Satz 1 NI. 1 steht 
der Erwerb der Berechtigung zum Führen der Berufs
bezeIchnung m emem anderen Land gleIch. 

(2) lEin Bachelorstudiengang qualifizIert für die 
Tätigkeit als SozIalpädagogm oder SozIalpädagoge, 
wenn er 

1. die für die Tätigkeit notwendigen Kompetenzen 
vermittelt, 

2. Schwerpunkte setzt beIm Erwerb von 

a) Wissen und Verständms der allgememen WIS
senschaftlichen Grundlagen und Methoden 
der SOZIalen Arbeit und emes exemplanschen 
Lernfelds, 

b) systematischen Kenntmssen wIchtiger Theo
nen, Modelle und Methoden der SozIalen Ar
beit Im nationalen und mternationalen Rah
men, 

c) kritischem Verständms für Schlüsselprobleme 
und Konzepte emes SpezIalgebIets der SOZIa
len Arbeit 1m Allgememen, 

d) emem mtegnerten Verständms der Metho
den, VerfahrensweIsen und der beruflichen 
Ethik von SOZIaler Arbeit auf dem Hinter-

grund reflektierter Erfahrung, methodischen 
Handeins und auf dem aktuellen Stand der 
Fachliteratur, 

e) exemplanschen Einblicken und ausgewähl
ten vertieften aktuellen Kenntmssen m emem 
Forschungs- und EntwIcklungsgebiet der So
ZIalen Arbeit, 

f) kritischem Bewusstsem für den umfassenden 
fachübergreifenden Zusammenhang und 

g) Erfahrungen der kritischen RefleXIOn erwor
benen FachwIssens unter den Bedingungen 
angeleiteter PraXIS, 

3. ausgewIesene Kenntmsse zu den geltenden 
Grundlagen, msbesondere den für die SOZIale Ar
beit bedeutsamen deutschen Rechtsgebieten mit 
Vertiefung auf Landesebene SOWIe Kenntmsse für 
die Verwaltung vermittelt, 

4. eme Regelstudienzeit von mmdestens SIe ben Se
mestern umfasst und 

5. em angeleitetes praktisches Studiensemester an 
emer von der Hochschule anerkannten, fachlich 
ausgewIesenen Einnchtung der SOZIalen Arbeit 
1m Umfang von mmdestens 100 Tagen emglie
dert. 

2Auf Antrag der den Studiengang anbIetenden Hoch
schule wud durch AllgemeInverfügung festgestellt, 
ob em Studiengang die Voraussetzungen nach Satz 1 
erfüllt. 

Art. 2 

" Staatlich anerkannte Kindheitspädagogm /I 
oder " Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge /I 

(1) lDIe BerufsbezeIchnung "Staatlich anerkann
te Kindheitspädagogm" oder "Staatlich anerkannter 
Kindheitspädagoge " darf führen, wer 

1. an emer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule 1m FreIstaat Bayern emen Studien
gang nach Abs. 2 erfolgreIch abgeschlossen hat 
und 

2. sIch mcht emes Verhaltens schuldig gemacht hat, 
aus dem sIch die UnzuverlässIgkeit zur Ausübung 
des Berufs ergibt, msbesondere mcht rechtskräftig 
wegen emer m § 72a SGB VIII genannten Straftat 
verurteilt worden 1St. 

2Dem erfolgreIchen Abschluss nach Satz 1 NI. 1 steht 
der Erwerb der BerechtIgung zum Führen der Berufs
bezeIchnung m emem anderen Land gleIch. 

(2) lEin Bachelorstudiengang qualifiZIert für die 
Tätigkeit als Kindheitspädagogm bzw. Kindheitspäd
agoge, wenn er 
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1. die für die Tätigkeit notwendigen Kompetenzen, 
msbesondere vertiefte Kenntmsse und FertigkeI
ten zur Umsetzung der Im ersten Abschnitt der 
Verordnung zur Ausführung des Bayenschen Kin
derbildungs- und -betreuungsgesetzes zugrunde 
gelegten Bildungs- und ErzIehungszIele, vermit
telt, 

2. Schwerpunkte setzt bel 

a) der Qualität der Erwachsenen-Kind-Interak
tion und der entsprechenden sprachlichen 
Kommunikation, 

b) der professIOnellen Begleitung kmdlicher 
Lernprozesse, 

c) der EntwIcklung von Konfliktlösungsstrategl
en SOWIe bel 

d) der Unterstützung von Eltern bel der Förde
rung ihrer Kinder m der kognitiven, emotio
nalen, sozIalen und körperlichen EntWIck
lung, 

3. ausgewIesene Kenntmsse zu den geltenden 
Grundlagen, msbesondere den Kinderrechten 
und den für die Kinderbetreuung bedeutsamen 
deutschen RechtsgebIeten mit Vertiefung auf 
Landesebene, vor allem zum Bayenschen Kinder
bildungs- und -betreuungsgesetz, zur Verordnung 
zur Ausführung des Bayenschen Kinderbildungs
und -betreuungsgesetzes und zum Bayenschen 
Bildungs- und ErzIehungsplan (5. Auflage 2012, 
Cornelsen Verlag), SOWIe Kenntmsse für die Ver
waltung vermittelt, 

4. eme Regelstudienzeit von mmdestens sIeben Se
mestern umfasst und 

5. PraxIsanteile an emer von der Hochschule aner
kannten, fachlich ausgewIesenen Einnchtung 1m 
Umfang von mmdestens 100 Tagen emgliedert. 

2Auf Antrag der den Studiengang anbIetenden Hoch
schule WIrd durch Allgememverfügung festgestellt, 
ob em Studiengang die Voraussetzungen nach Satz 1 
erfüllt. 

Art. 3 

Ausländische Abschlüsse 

(1) DIe Voraussetzung nach Art. 1 Abs. ISatz 1 Nr. 1 
WIrd auf Antrag durch BescheId ersetzt, wenn die An
tragstellenn oder der Antragsteller 

1. über emen ausländischen Studienabschluss ver
fügt, der nach Feststellung gemäß den Vorschrif
ten des Bayenschen Berufsqualifikationsfeststel
lungsgesetzes (BayBQFG) emem Studiengang 
nach Art. 1 Abs. 2 gleIchwertig Ist, 

2. eme beglaubIgte Übersetzung des gesamten 
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Zeugmsses vorlegt, aus der die absolVIerte Fä
cherkombmation und der Umfang des Fachprak
tikums m Tagen hervorgehen, 

3. nachweIslich über 

a) die zur Berufsausübung erforderlichen Kennt
msse der deutschen Sprache, 

b) KenntnIsse der bedeutsamen deutschen 
RechtsgebIete und Kenntmsse für die Verwal
tung 

verfügt. 

(2) DIe Voraussetzung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
WIrd auf Antrag durch BescheId ersetzt, wenn die An
tragstellenn oder der Antragsteller 

1. über emen ausländischen Studienabschluss ver
fügt, der nach Feststellung gemäß den Vorschrif
ten des Bayenschen Berufsqualifikationsfeststel
lungsgesetzes emem Studiengang nach Art. 2 
Abs. 2 gleIchwertig 1St, 

2. eme beglaubIgte Übersetzung des gesamten 
Zeugmsses vorlegt, aus der die absolVIerte Fä
cherkombmation hervorgeht, 

3. nachweIslich über 

a) die zur Berufsausübung erforderlichen Kennt
msse der deutschen Sprache, 

b) Kenntmsse des Bayenschen Bildungs- und 
ErzIehungsplans und 

c) KenntnIsse der Rahmenbedingungen der Ein
nchtungen zur Kinderbetreuung m Bayern 

verfügt. 

Art. 4 

Ordn ungswIdngkeit 

Mit Geldbuße bIS zu fünftausend Euro kann be
legt werden, wer eme der m diesem Gesetz geregelten 
BerufsbezeIchnungen allem oder m emer Verbmdung 
führt, obwohl er die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 
NI. 1 oder Art. 2 Abs. 1 NI. 1 nIcht erfüllt oder wegen 
emer m § 72a SGB VIII genannten Straftat rechtskräf
tig verurteilt worden 1St. 

Art. 5 

Zuständig keit 

lZuständig für den Vollzug dieses Gesetzes 1St 
das StaatsmmIstenum für Arbeit und Sozmlordnung, 
Familie und Frauen. 2Es kann die Zuständigkeit ganz 
oder teilweIse auf eme ihm nachgeordnete Behörde 
übertragen. 
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Art. 6 

Verordnungsermächtigung 

Das Staatsmmlstenum für Arbeit und SozIalord
nung, Familie und Frauen wIrd ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 1m Benehmen mit dem Staatsmi
mstenum für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

1. das Nähere zu den Voraussetzungen und dem 
Verfahren nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 2, 

2. die AusgleIchsrnaßnahmen nach Art. 11 BayBQFG 
m den Fällen des Art. 3 und 

3. das Nähere zu den Voraussetzungen und dem 
Verfahren m den Fällen des Art. 3 

zu bestimmen. 

Art. 7 

Überg angsvorschriften 

(1) DIe vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten 
Beschelmgungen über die GleIchwertigkeit auslän
discher Ausbildungen m sozIalen Berufen gelten fort. 

(2) DIe Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bzw. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt auch, wer 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

1. mnerhalb Deutschlands emen DIplomstudien -
gang der SozIalarbeit oder SozIalpädagogik mit 
emer Regelstudienzeit von mmdestens acht Se
mestern emschließlich emer emgegliederten Pra
xlsausbildung 1m Umfang von mmdestens zweI 
praktischen Studiensemestern erfolgreIch abge
schlossen hat oder 

2. emen Studiengang nach Art. 1 Abs. 2 oder Art. 2 
Abs. 2 erfolgreIch abgeschlossen hat, für den erst 
nach erfolgreIchem Abschluss des Studiengangs 
die Feststellungen nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 oder 
Art. 2 Abs. 2 Satz 2 getroffen wurden. 

(3) lAbweIchend von Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 kann für Studiengänge 
mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ge
mäß Art. 57 Abs. 3 des Bayenschen Hochschulgeset
zes (BayHSchG) über em Einvernehmen bzw. gemäß 
Art. 76 Abs. 1 BayHSchG über eme staatliche Aner
kennung verfügen, die Feststellung nach Art. 1 Abs. 2 
Satz 2 und Art. 2 Abs. 2 Satz 2 beantragt werden. 2DIe 
Feststellung gilt für Absolventinnen und Absolven
ten, die ihr Studium spätestens zum Wintersemester 
201312014 aufgenommen haben. 

§ 3 

Änderung des Gesundheitsdienst
und Verbraucherschutzgesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits
und Vetennärdienst, die Ernährung und den Ver
braucherschutz SOWIe die Lebensmittelüberwachung 
(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz -
GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 452, BayRS 
2120-1-UG), zuletzt geändert durch Art. 9 des Geset
zes vom 7 Mal 2013 (GVBI S. 246), wud WIe folgt ge
ändert: 

1. Art. 7 wud WIe folgt geändert: 

a} In Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wIrd das Wort "Lebens
mittelsIcherheit" durch das Wort "Vetennär
wesen" ersetzt. 

b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Der blshenge Wortlaut wIrd Satz 1. 

bb) Es wud folgender Satz 2 angefügt: 

,,2 Abs. 1 Sätze 2 bIS 4 und 6 geltenent
sprechend. " 

2. Art. 27 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lDle Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
die mcht m Deutschland abgelegt wurden, be
stimmt sIch nach dem Bayenschen Berufsqualifi
kationsfeststellungsgesetz. " 

3. In § 31 Abs. 3 werden nach den Worten "Richtlime 
2005/36/EG" die Worte "des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von BerufsqualifikatlOnen (ABI 
L 255 S. 22; ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 L 93 S. 28, 
2009 L 33 S. 49), zuletzt geändert durch Richtli
me 2013125/EU des Rates vom 13. MaI 2013 (ABI 
L 158 S. 368)" emgefügt. 

§4 

Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tritt am 1. August 2013 m Kraft. 

München, den 24. Juli 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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1100-2-F 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wud: 

§ 1 

Das Gesetz zur Rechtsstellung und FinanZIerung 
der Fraktionen 1m Bayenschen Landtag (Bayensches 
Fraktionsgesetz) vom 26. März 1992 (GVBl S. 39, 
BayRS 1100-2-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 2001 (GVBl S. 347), wud WIe folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden 1m Klammerzusatz die 
Worte ,,- BayFraktG JI angefügt. 

2. Art. 3 wud folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) lVergütungen an Fraktionsmitglieder mit 
besonderen Funktionen smd zuläsSIg. 2Dle Frak
tionen smd verpflichtet, die Höhe der nach Satz 1 
gezahlten Vergütungen an die emzelnen Frakti
onsmitglieder mit besonderen Funktionen m der 
Rechnungslegung nach Art. 6 zu veröffentlichen. JI 

3. Art. 6 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a erhält folgende Fas
sung: 

"a) Vergütungen an Fraktionsmitglieder mit be
sonderen Funktionen unter Angabe des Ge
samtbetrags, der Zahl der Fraktionsmitglieder 
mit besonderen Funktionen und der an diese 
Fraktionsmitglieder gezahlten Einzelbeträ
ge," 

4. Art. 11 Satz 2 wud aufgehoben; die Satznumme
nerung 1m bishengen Satz 1 entfällt. 

§ 2 

DIeses Gesetz tritt am 1. Oktober 2013 m Kraft. 

München, den 24. Juli 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Personalvertretungsgesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wlrd: 

§ 1 

Änderung des Bayenschen 
Personalvertretungsgesetzes 

Das Bayensche Personalvertretungsgesetz 
(BayPVG) m der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. November 1986 (GVBl S. 349, BayRS 2035-1-F), 
zuletzt geändert durch § 34 des Gesetzes vom 20. De
zember 2011 (GVBI S. 689), WIrd Wle folgt geändert: 

1. In der InhaltsübersIcht erhält die Überschrift des 
Neunten Teils folgende Fassung: 

" (aufgehoben) ". 

2. In Art. 4 wIrd folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Bel der Ermittlung der Zahl der m der 
Regel Beschäftigten 1m Sinn dieses Gesetzes smd 
Beschäftigte m der Freistellungsphase der Alters
teilzeit, sofern die entsprechende Stelle künftig 
nachbesetzt werden soll, Beschäftigte m der El
ternzeit SOWle ohne Bezüge beurlaubte Beschäf
tigte mitzuzählen. 11 

3. In Art. 6 Abs. 4 Halbsatz 1 WIrd das Wort "Volks
schulen 11 durch die Worte "Grundschulen und 
Mittelschulen 11 ersetzt. 

4. In Art. 9 Abs. 1 werden nach dem Wort "Kranken
pflegegesetz" em Komma und die Worte "dem 
Altenpflegegesetz, dem MTA-Gesetz" emgefügt. 

5. In Art. 10 Abs. 1 Satz 2 emleitender Satzteil werden 
die Worte " Satz 5" durch die Worte " Satz 6" ersetzt. 

6. In Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden die 
Worte " Arbeitsgememschaft nach § 44b des ZweI
ten Buches SozIalgesetzbuch m öffentlich-rechtli
cher Rechtsform ohne volle Rechtspersönlichkeit 11 

durch die Worte "gememsamen Einnchtung mit 
der BezeIchnung Jobcenter nach §§ 6d, 44b des 
Zweiten Buches SozIalgesetzbuch 11 ersetzt. 

7. Art. 32 Abs. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

" 1 In Angelegenheiten, m denen der Perso
nalrat zu beteiligen 1St, kann durch emstim
mlgen Beschluss dem Vorsitzenden die Ent
scheIdung 1m Einvernehmen mit den übngen 
Vorstandsmitgliedern übertragen werden; m 
dem Beschluss smd die Angelegenheiten zu 
bestimmen. 11 

b) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

,,4Der Vorsitzende hat die Personalratsmitglie
der regelmäßig über die getroffenen EntscheI
dungen zu unternchten. 5Sobald em Perso
nalratsmitglied emem Beschluss nach Satz 1 
widerspncht, gilt dieser als aufgehoben. 11 

8. Art. 36 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der bishenge Wortlaut wIrd Satz 1, die Worte 
"SOWIe em Mitglied entweder emer zugeord
neten Stufenvertretung oder emes zugeord
neten Gesamtpersonalrats" werden gestn
chen. 

b) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2GleIches gilt hmslchtlich Je emes Mitglieds 
der Stufenvertretungen, die bel den überge
ordneten DIenststellen bestehen, oder emes 
Mitglieds des zugeordneten Gesamtpersonal
rats. 11 

9. In Art. 39 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte "m eI
nem Fall des Art. 70 Abs. 2 Satz 4" durch die Wor
te "m den Fällen von Art. 47 Abs. 2 und 3, Art. 70 
Abs. 2 Satz 4 und Art. 77 Abs. 3" ersetzt. 

10. Art. 52 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "SOWIe em Mit
glied entweder emer zugeordneten Stufen
vertretung oder emes zugeordneten Gesamt
personalrats 11 gestnchen. 

b) Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Gleiches gilt hmslchtlich Je emes Mitglieds 
der Stufenvertretungen, die bel den überge
ordneten DIenststellen bestehen, oder emes 
Mitglieds des zugeordneten Gesamtpersonal
rats./l 

c) Der bishenge Satz 2 WIrd Satz 3. 
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11. Art. 53 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Als besondere Gruppen gelten: 

1. für die Bildung der BezHkspersonalräte bel 
den RegIerungen die Lehrer an Grundschulen 
und Mittelschulen und die Lehrer an berufli
chen Schulen mit Ausnahme der Fachober
schulen, 

2. für die Bildung des Hauptpersonalrats beIm 
Staatsmlmstenum für Unterncht und Kultus 
Jeweils die Lehrer an GymnasIen, Realschu
len und beruflichen Schulen, Förderschulen 
samt Schulen für Kranke, Grundschulen und 
Mittelschulen, 

3. für die Bildung des Hauptpersonalrats beIm 
Staatsmmlstenum des Innern 

a) die Beamten der Landespolizei und 

b) der BereitschaftspolizeI; 

hIerbeI smd die Beamten des LandesknmI
nalamts, des Polizeiverwaltungsamts und des 
Landesamts für Verfassungsschutz der Grup
pe der Beamten der Landespolizei zuzurech
nen." 

12. Art. 69 Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort "Endgrund
gehalt" die Worte "oder höherer Amtszulage" 
eingefügt. 

b) Es wHd folgender neuer Satz 5 emgefügt: 

,,5Sofern für eme Auswahlentscheidung eme 
BinnendifferenzIerung nach Art. 16 Abs. 2, 
Art. 17 Abs. 7 LlbG vorzunehmen 1St, smd 
auch die Bewertungen der wesentlichen Be
urteilungskritenen mitzuteilen. " 

c) Der blshenge Satz 5 wIrd Satz 6. 

13. In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wor
ten " Art. 76 Abs." die Worte" 1 Satz 1 Nr. 10 und 
Abs." emgefügt. 

14. Art. 75 Abs. 1 Satz 1 wHd WIe folgt geändert: 

a) Es WHd folgende Nr. 3a emgefügt: 

,,3a. EingruppIerung; " 

b) In Nr. 14 werden nach den Worten "nach § 20 
BeamtStG" die Worte "oder emer entspre
chenden tarifrechtlichen Regelung" emgefügt. 

15. In Art. 78 Abs. 1 emleitender Satzteil und Abs. 2 
werden Jeweils die Worte "Art. 69 Abs. 2 Satz 3" 
durch die Worte "Art. 69 Abs. 2 Sätze 3 bIS 5" er
setzt. 
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16. In Art. 79 Abs. 3 werden die Worte "oder dem 
Sicherheitsausschuß " gestnchen. 

17. Art. 80a WHd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Es werden folgender neuer Satz 3 und fol
gende Sätze 4 und 5 emgefügt: 

,,3DIe Amtszeit der Arbeitsgememschaft 
beträgt fünf Jahre. 4Sie begmnt mit dem 
Ablauf der vorangegangenen Amtszeit 
der Arbeitsgememschaft. 5Dle Amtszeit 
endet am 31. Juli des Jahres, m dem die 
regelmäßigen Personalratswahlen nach 
Art. 26 Abs. 3 stattfinden." 

bb) Der blshenge Satz 3 wIrd Satz 6; nach 
dem Wort " Mitglied " werden die Worte 
"und bestimmt bIS zu zweI stellvertreten -
de Mitglieder" emgefügt. 

b) Es WIrd folgender neuer Abs. 2 emgefügt: 

,,(2) lDIe Arbeitsgememschaft wählt mit 
emfacher Mehrheit emen Vorsitzenden und 
bIS zu zweI stellvertretende Vorsitzende aus 
dem KreIS ihrer Mitglieder. 2Dle Arbeitsge
memschaft kann aus dem KreIS der Haupt
personalräte eme Person wählen, die den 
Vorsitzenden bel der Führung der laufenden 
Geschäfte unterstützt und mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Arbeitsgemem
schaft teilmmmt. " 

c) DIe blshengen Abs. 2 bIS 4 werden Abs. 3 bIS 5. 

d) Es WIrd folgender neuer Abs. 6 eingefügt: 

" (6) 1 DIe Arbeitsgememschaft der 
Schwerbehmdertenvertretungen der obers
ten Landesbehörden bestimmt aus dem KreIS 
der Hauptschwerbehmdertenvertretungen 
und der Schwerbehmdertenvertretungen der 
obersten DIenstbehörden, bel denen keme 
Ha uptschwerbehmdertenvertretung gebildet 
1St, emen Vertreter. 2Dle Haupt jugend- und 
Auszubildendenvertretungen bestimmen aus 
ihrem KreIS emen Vertreter. 3Dle nach den 
Sätzen 1 und 2 bestimmten Vertreter sollen an 
den Sitzungen der Arbeitsgememschaft bera
tend teilnehmen. " 

e) Der blshenge Abs. 5 WIrd Abs. 7; die Zahl 
,,40," WIrd gestnchen. 

f) Der blshenge Abs. 6 WIrd Abs. 8. 

18. Art. 81 wHd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 emleitender Satzteil werden die 
Worte "und 47 Abs. 2" durch die Worte H' 47 
Abs. 2 SOWIe Art. 53a und 56" ersetzt. 
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b) In Abs. 2 Satz 1 werden das Wort "Dle" durch 
die Worte" § 2 Abs. 2 des Genchtskostenge
setzes SOWIe die" ersetzt und nach den Wor
ten ,,§§ 92 bIS 96a" die Worte lIdes Arbeitsge
nchtsgesetzes" emgefügt. 

19. In Art. 83a Satz 1 werden die Worte "Art. 19 
Abs. 2 BayKJHG" durch die Worte "Art. 32 Abs. 2 
des Gesetzes zur Ausführung der SozIalgesetze " 
ersetzt. 

20. Art. 85 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Für die Stufenvertretungen gelten die 
Vorschriften von Abs. 1 Nrn. 2 und 3 entspre
chend./1 

21. Der Neunte Teil wud aufgehoben. 

22. In Art. 90 Abs. 2 emleitender Satzteil werden die 
Worte "bmnen zweI Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes" gestnchen. 

23. Es wud folgender Art. 91 emgefügt: 

"Art. 91 

DIe BezeIchnung Grundschulen und Mit
telschulen 1m Sinn dieses Gesetzes schließt 
die staatlichen Hauptschulen mit em, die bIS 
zum Ablauf des 31. Juli 2012 die Vorausset
zungen des Art. 7a Abs. 1 Satz 3 des Baye
nschen Gesetzes über das Erzlehungs- und 
Unternchtswesen (BayEUG) m der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Mal 2000 
(GVBI S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-UK), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
9. Juli 2012 (GVBI S. 344), allem oder 1m Ver
bund nIcht erfüllen. " 

§2 

Änderung des Bayenschen Beamtengesetzes 

In Art. 93 Abs. 1 des Bayenschen Beamten
gesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBI S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 15 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GVBI S. 686), 
werden nach dem Wort " Erholungsurlaubs " die Wor
te " SOWIe Voraussetzungen und Umfang emer Abgel
tung /I eingefügt. 

§ 3 

Änderung 
des Bayenschen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Bayensche Beamtenversorgungsgesetz 
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBI S. 410, 528, 
ber. S. 764, BayRS 2033-1-1-F), zuletzt geändert durch 
§ 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2013 (GVBI S. 405), WIrd 
Wie folgt geändert: 

1. In der InhaltsübersIcht werden m der Überschrift 
des Art. 23 die Worte "Zeit gesundheitsschädi
gender Verwendung" durch die Worte" besonde
re Verwendungen" ersetzt. 

2. Art. 23 WIrd WIe folgt geändert: 

c) In der Überschrift werden die Worte " Zeit ge
sundheitsschädigender Verwendung /I durch 
die Worte /I besondere Verwendungen" er
setzt. 

d) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort" war, /I 
die Worte "SOWIe die Zeit emer besonderen 
Auslandsverwendung (Art. 64 Abs. 2)" emge
fügt. 

3. In Art. 27 Abs. 1 Nr. 4 WIrd die Zahl ,,470" durch 
die Zahl ,,525/1 ersetzt. 

4. In Art. 36 Abs. 1 Satz 3 und Art. 40 Abs. 1 Satz 2 
werden Jeweils die Worte" und Art. 27/1 durch die 
Worte ", Art. 27 und 73/1 ersetzt. 

5. In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
und Art. 83 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 WIrd Je
weils die Zahl ,,470/1 durch die Zahl ,,525" ersetzt. 

6. In Art. 101 Abs. 6 Nr. 15 werden die Worte "am 
31. August 2006/1 durch die Worte "bIS zum 
22. Februar 2002/1 ersetzt. 

§4 

Änderung des Leistungslaufbahngesetzes 

Das Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 
Fachlaufbahnen der bayenschen Beamten und Be
amtinnen (Leistungslaufbahngesetz LlbG) vom 
5. August 2010 (GVBI S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 22. Mal 
2013 (GVBI S. 301), WIrd WIe folgt geändert: 

1. Art. 16 Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3Das Vorliegen für den DIenstposten zwm
gend erforderlicher Anforderungen 1St zu be
achten./1 

b) Der blshenge Satz 3 WIrd Satz 4. 

c) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

,,4Grundlagen für die EntscheIdung des 
DIenstherrn können dienstliche Beurteilun
gen und wIssenschaftlich fundierte Auswahl
verfahren, Wie msbesondere systematiSIerte 
Personalauswahlgespräche, struktunerte In
tervIews oder Assessment-Center sem, sofern 
diese von AuswahlkommisslOnen durchge
führt werden. " 
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d) Es wIrd folgender Satz 5 angefügt: 

,,5Werden für eme Auswahlentscheidung 
dienstliche Beurteilungen SOWIe weitere ver
schIedene Auswahlmethoden nach Satz 4 
verwandt, bestimmt der DIenstherr die Ge
wIchtung." 

2. In Art. 56 Abs. 1 WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Satz 1 gilt auch für Beamte und Beamtinnen, 
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Spitzenverbänden beurlaubt wurden, erfolgt 
die Beurteilung 1m Benehmen mit der Frak
tion, der Vertretungskörperschaft oder dem 
Spitzenverband. " 

b) DIe blshengen Sätze 3 bIS 6 werden Sätze 4 
bIS 7. 

§ 5 

die nach Art. 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 zur Ausübung Inkrafttreten 
emer Tätigkeit bel Fraktionen, kommunalen Ver-
tretungskörperschaften oder kommunalen Spit- (1) DIeses Gesetz tritt am 1. August 2013 m Kraft. 
zenverbänden beurlaubt wurden. " 

(2) AbweIchend von Abs. 1 treten § 3 Nrn. 3 und 5 
3. Art. 60 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: mit Wirkung vom 1. Januar 2013 m Kraft. 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 3 emgefügt: München, den 24. Juli 2013 

,,3Bel Beamten und Beamtinnen, die nach Der Bayerische Ministerpräsident 
Art. 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 zur Ausübung eI-
ner Tätigkeit bel Fraktionen, kommunalen 
Vertretungs körperschaften oder kommunalen Horst See hof e r 
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2122-3-UG ,86-7-A 

Gesetz 
zur Änderung des 

Heilberufe-Kammergesetzes und 
anderer Rechtsvorschriften 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht WIrd: 

§ 1 

Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes 

Das Gesetz über die Berufsausübung, die Berufs
vertretungen und die Berufsgenchtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker SOWIe der Psycholo
gIschen Psychotherapeuten und der Kinder- und Ju
gendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammer
gesetz - HKaG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6. Februar 2002 (GVBI S. 42, BayRS 2122-3-UG), 
zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 
2. April 2009 (GVBI S. 46), wIrd WIe folgt geändert: 

1. Art. 2 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der bishenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

b) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

" 21m BereIch der ärztlichen Fortbildung kann 
die Landesärztekammer m emer Satzung ms
besondere Regelungen treffen über die An
erkennung von Fortbildungsmaßnahmen, die 
Ausstellung emes Fortbildungszertifikats und 
die Vergabe und Erfassung von Fortbildungs
punkten." 

2. Art. 4 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Es werden folgender neuer Satz 2 und fol
gende Sätze 3 bIS 9 emgefügt: 

,,2Übt der Betreffende den ärztlichen Be
ruf 1m BereIch mehrerer ärztlicher KreIs
verbände aus, WIrd die Mitgliedschaft 
ausschließlich m dem Kreisverband be
gründet, m dessen BereIch der Betreffen
de überwIegend ärztlich tätig 1St. 31st dies 
durch die betroffenen ärztlichen BezIrks
verbände .nach Abs. 6 Satz 7 mcht oder 
nur mit unverhältmsmäßigem Aufwand 
festzustellen, 1St der Betreffende von der 
Landesärztekammer schriftlich aufzufor
dern, mnerhalb emer angemessenen Fnst 
zu erklären, m welchem ärztlichen Kreis-

verband eme Mitgliedschaft begründet 
werden soll. 4DIe Erklärung 1St schriftlich 
abzugeben und mcht wIderruflich; die 
betroffenen Kreis- und BezIrksverbände 
smd von der Landesärztekammer über 
die abgegebene Erklärung schriftlich zu 
unternchten. 5Sofern die Erklärung mcht 
oder mcht mnerhalb der gesetzten Fnst 
abgegeben WIrd, bestimmt die Landes
ärztekammer durch em Losverfahren, 
m welchem ärztlichen Kreisverband die 
Mitgliedschaft begründet wIrd. 6Dem Be
treffenden SOWIe den beteiligten KreIs
und BezIrksverbänden 1St die EntscheI
dung der Landesärztekammer schriftlich 
mitzuteilen. 7Der Betreffende 1St über das 
m den Sätzen 4 bIS 6 bestimmte Verfahren 
vorab aufzuklären; das Losverfahren darf 
erst durchgeführt werden, wenn die Auf
klärung nachweIslich erfolgt 1St. 8 Ändern 
SIch die für die Begründung der Mitglied
schaft m emem ärztlichen Kreisverband 
maßgeblichen Verhältmsse m der Person 
des Mitglieds und teilt das Mitglied dies 
dem zuständigen ärztlichen BezIrksver
band mit oder erhält dieser auf anderem 
Wege hIervon Kenntms, 1St das Verfahren 
zur Bestimmung der Mitgliedschaft m eI
nem ärztlichen Kreisverband nach den 
Sätzen 1 bIS 7 erneut durchzuführen. 9Das 
Nähere regelt die Meldeordnung nach 
Abs.7 " 

bb) Der bishenge Satz 2 wIrd Satz 10. 

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) lDIe Mitgliedschaft m emer vergleIch
baren ärztlichen Berufsvertretung außerhalb 
des Geltungs bereIchs dieses Gesetzes lässt 
die Mitgliedschaft m emem ärztlichen KreIs
verband nach Abs. 2 unberührt. 2Dle nähere 
Ausgestaltung der sIch aus emer mehrfachen 
Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Pflich
ten emes Mitglieds bleibt den Satzungen der 
Berufsvertretungen vorbehalten. " 

c) Abs. 5 Satz 3 WIrd aufgehoben. 

d) Abs. 6 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden nach dem Wort "mel
den" die Worte", 1m Fall emer ärztlichen 
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Tätigkeit lm Berelch mehrerer ärztlicher 
Bezlrksverbände 1st die Meldung bel dem 
Bezlrksverband vorzunehmen, m dessen 
Berelch die Mitgliedschaft begründet 
werden soll" emg-efügt. 

bb) Satz 3 wlrd Wle folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 wud das Wort "und" durch 
em Komma ersetzt. 

bbb) In Nr. 2 wud der Schlusspunkt durch 
das Wort" und" ersetzt. 

ccc) Es wlrd folgende Nr. 3 angefügt: 

,,3. anzugeben, ob und an welchen 
weiteren Standorten eme ärztli
che Tätigkeit ausgeübt wud, die 
Art und der Umfang der Jeweili
gen ärztlichen Tätigkeit und ob 
bereits eme Mitgliedschaft m el
ner anderen ärztlichen Berufsver
tretung besteht. " 

cc) Es werden folgender neuer Satz 6 und fol
gende Sätze 7 und 8 emgefügt: 

,,6Übt das Mitglied eme ärztliche Tätig
keit an mehreren Standorten aus oder 
liegt bereits eme Mitgliedschaft m emer 
anderen ärztlichen Berufsvertretung vor, 
unternchtet der ärztliche Bezuksverband 
die für die weiteren Tätigkeitsorte zustän
digen Berufsvertretungen über die Mit
gliederdaten, auf die slch die Melde- und 
Anzelgepflichten nach den Sätzen 1 blS 4 
bezlehen, soweit dies für die Erfüllung ih
rer Aufgaben erforderlich 1st; dies gilt ent
sprechend, wenn die Zuständigkeit voll
ständig auf eme andere Berufsvertretung 
übergeht. 7Dle nach Satz 6 Halbsatz 1 
betroffenen ärztlichen Bezlrksverbände 
stimmen slch anhand der vorliegenden 
Angaben des Mitglieds darüber ab, bel 
welcher Berufsvertretung die Mitglied
schaft nach Abs. 2 Satz 2 begründet wlrd. 
8Führt die Abstimmung nach Satz 7 zu kel
nem Ergebms oder 1st die Feststellung des 
Bestehens emer Mitgliedschaft aus ande
ren Gründen mcht oder nur mit unverhält
msmäßigem Aufwand möglich, übermit
telt der gemäß Satz 1 befasste ärztliche 
Bezlrksverband die zur Durchführung des 
Verfahrens nach Abs. 2 Sätze 3 bIS 7 erfor
derlichen Daten m Bezug auf das Mitglied 
an die Landesärztekammer. " 

dd) Der blshenge Satz 6 WIrd Satz 9. 

ee) Es WIrd folgender Satz 10 angefügt: 

"lODer zuständige ärztliche Bezuksver
band kann die Erfüllung der Melde- und 
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AnzeIgepflicht nach den Sätzen 1 bIS 4 
gegenüber dem Mitglied durch Verwal
tungsakt anordnen. 11 

e) In Abs. 7 werden nach dem Wort "über" die 
Worte "das Verfahren zur Bestlmmung der 
Mitgliedschaft nach Abs. 2 und" emgefügt. 

f) Abs. 8 wud WIe folgt geändert: 

aal Der bishenge Wortlaut wlrd Satz 1; der 
Schlusspunkt WIrd durch emen Stnch
punkt ersetzt und folgender Halbsatz 2 
angefügt: 

"mitzuteilen smd dabeI der vollständige 
Name, gegebenenfalls em abwelchen
der Geburtsname, das Geburtsdatum, der 
Geburtsort SOWle die vollständige Wohn
anschrift. " 

bb) Es wud folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Eine Weitergabe der Daten an den für 
die Entgegennahme der Meldung nach 
Abs. 6 Satz 1 zuständigen ärztlichen Be
zirksverband und den ärztlichen KreIs
verband, bei dem die Mitgliedschaft nach 
Abs. 2 besteht, 1St zuläsSIg." 

g) In Abs. 9 werden die Worte "sofern dies für 
die Mitgliedschaft der Betroffenen belm be
rufsständischen Versorgungswerk von Be
deutung sem kann" durch die Worte " SOWIe 
sonstige Informationen, msbesondere über 
den Tod oder den dauerhaften Wegfall der 
Berufszulassung emes Mitglieds, soweit die 
Übermittlung zur Erfüllung der m der Zustän
digkeit des berufsständischen Versorgungs
werks liegenden Aufgaben erforderlich lSt" 
ersetzt. 

3. Art. 5 wird WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesundheit" 
ersetzt. 

b) In Abs. 2 Sätze 1 und 3 SOWIe m Abs. 3 Satz 1 
wud Jeweils die Zahl ,,2 000" durch die Zahl 
,,2 500" ersetzt. 

4. Art. 9 Satz 3 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Halbsatz 1 werden nach dem Wort "fin
den" die Worte "für die RegIerung" emge
fügt. 

b) In Halbsatz 2 werden die Worte " Gesundheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz" durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

5. Art. 11 wlrd WIe folgt geändert: 
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a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesundheit" 
ersetzt. 

b) Abs. 5 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 1 wIrd das Komma nach dem Wort 
"erfasst" durch das Wort "oder" ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wIrd das Wort "oder" nach dem 
Wort " befindet" durch emen Schluss
punkt ersetzt. 

cc) Nr. 3 wIrd aufgehoben. 

6. In Art. 14 Abs. 1 werden die Worte " Gesundheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz" durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

7. Art. 15 WIrd wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesundheit" 
ersetzt. 

b) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "für emzelne 
Berufsangehönge" gestnchen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "das Mitglied" 
durch die Worte "den Kostenschuldner" 
ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesund
heit" ersetzt. 

8. In Art. 16 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 werden Jeweils 
die Worte "Gesundheit, Ernährung und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "Umwelt und Ge
sundheit" ersetzt. 

9. Art. 18 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 3 WIrd der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

bb) Es WIrd folgende Nr. 4 angefügt: 

,,4. sIch gegen die aus der Ausübung 
ihres Berufs ergebenden Haftpflicht
ansprüche ausreIchend zu versIchern 
und dies auf Verlangen des zuständi
gen ärztlichen BezIrksverbands oder 
der Landesärztekammer nachzu
weIsen; die Landesärztekammer 1St 
zuständige Stelle 1m Sinn von § 117 
Abs. 2 des Gesetzes über den Ver-

sIcherungsvertrag (VersIcherungs
vertragsgesetz - VVG) vom 23. No
vember 2007 (BGBI I S. 2631). Die 
VersIcherungspflicht besteht für den 
Arzt persönlich, es seI denn, der Arzt 
1St m vergleIchbarem Umfang, ms
besondere 1m Rahmen emes Anstel
lungs- oder Beamtenverhältmsses, 
gegen Haftpflichtansprüche abgesI
chert. " 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach den Worten 
"Satz 1" die Worte "Nrn. 1 bIS 3" und nach 
dem Wort "Berufsordnung" die Worte,,; dann 
können auch nähere Bestimmungen zu Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 getroffen werden" emgefügt. 

10. In Art. 20 werden die Worte "Gesundheit, Ernäh
rung und Verbraucherschutz" durch die Worte 
" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

11. Art. 22 Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal DIe Worte "Richtlime 86/457/EWG vom 
15. September 1986 (ABI EG Nr. 267, 
S. 26), von Art. 30 der Richtlime 93/16/ 
EWG vom 5. April 1993 (ABI EG Nr. L 
165 S. 1) oder gemäß Art. 28 der Richtli -
me 2005/36/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 7 September 
2005 über die Anerkennung von Berufs
qualifikationen (ABI EU Nr. L 255 S. 22, 
2007 Nr. L 271 S. 18)" werden durch die 
Worte "Richtlime 86/457/EWG des Rates 
vom 15. September 1986 über eme spezI
fische Ausbildung m der Allgememmedi
zm (ABI L 267 S.26), von Art. 30 der Richt
lime 93/16/EWG des Rates vom 5. April 
1993 zur ErleIchterung der FreIzügIgkeit 
für Ärzte und zur gegenseitigen Anerken
nung ihrer DIplome, Prüfungszeugmsse 
und sonstigen BefähIgungsnachweIse 
(ABI L 165 S. 1) oder gemäß Art. 28 der 
Richtlime 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Septem
ber 2005 über die Anerkennung von Be
rufs qualifikationen (ABI L 255 S. 22, ber. 
2007 ABI L 271 S. 18,2008 ABI L 93 S. 28, 
2009 ABI L 33 S. 49)" ersetzt. 

bb) DIe Worte "dürfen die m der Weiterbil
dungsordnung für die Allgememmedizm 
vorgesehene GebIetsbezeIchnung füh
ren/l werden durch die Worte "erhalten 
auf Antrag die entsprechende Anerken
nung nach Art. 29 Abs. 1 Satz 1 11 ersetzt. 

b) Satz 2 WIrd aufgehoben. 

c) Der bIshenge Satz 3 WIrd Satz 2; die Worte 
" gelten Sätze 1 und 2/1 werden durch die Wor
te " gilt Satz 1/1 ersetzt. 
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12. Art. 30 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Satz 1 werden die Worte " Umfang 
von mmdestens der Hälfte" durch die Worte 
"germgeren Umfang als 11 ersetzt. 

b) In Abs. 8 werden die Worte "Gesundheit, Er
nährung und Verbraucherschutz II durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

13. Art. 31 Abs. 1 wlrd Wle folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Worte "bls zur Höchst
dauer von dreI Jahren" gestnchen. 

b) In Satz 4 werden die Worte " Gesundheit, Er
nährung und Verbraucherschutz 11 durch die 
Worte "Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

14. Art. 32 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wlrd gestnchen. 

15. Art. 33 wIrd Wle folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Sätze 4 und 5 werden Jeweils die 
Worte "Gesundheit, Ernährung und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "Umwelt und 
Gesundheit" ersetzt. 

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) lAuf Antrag erhält die Anerkennung 
nach Art. 29 Abs. 1 Satz 1, wer emen Aus
bildungsnachwels emes Mitgliedstaates der 
Europäischen Umon oder emes anderen Ver
tragsstaates des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum oder der Schwelz 
besitzt, der eme Weiterbildung zum Facharzt 
beschelmgt und nach der Richtlime 2005/36/ 
EG auch unter BerücksIchtigung erworbener 
Rechte automatisch anerkannt WIrd. 2Wer ei

nen Ausbildungsnachweis über eme Weiter
bildung zum Facharzt besitzt, der mcht nach 
Satz 1 automatisch anerkannt wIrd, erhält die 
Anerkennung nach Art. 29 Abs. 1 Satz 1 unter 
den Voraussetzungen von Art. 10 Buchst. b, 
d oder g und Art. 13 der Richtlime 2005/36/ 
EG. 3DIe Antragstellenden haben eme Prü
fung abzulegen, wenn die Dauer der Weiter
bildung, die Sie gemäß Art. 13 der Richtlime 
2005/36/EG nachweIsen, mmdestens em Jahr 
unter der m der Weiterbildungs ordnung nach 
Art. 35 vorgeschnebenen Weiterbildungs zeit 
liegt oder wenn sIch der Inhalt ihrer Weiter
bildung wesentlich von dem m der Weiter
bildungsordnung vorgesehenen Inhalt un
terscheIdet. 4DIe Prüfung erstreckt sIch auf 
die]emgen Weiterbildungsmhalte, m welchen 
wesentliche Ausbildungsunterschiede festge
stellt wurden. 5Ein UnterschIed 1st wesentlich, 
wenn die fehlenden Kenntmsse eme wesent
liche Voraussetzung für die Ausübung des 
Berufs darstellen. 6Sätze 3 bIS 5 gelten mcht, 
soweit die von den Antragstellenden 1m Rah
men ihrer BerufspraxIs erworbenen Kenntms-
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se und FähIgkeiten den wesentlichen Unter
schIed 1m Sinn von Satz 3 ausgleIchen." 

c) Es wIrd folgender Abs. 5a emgefügt: 

,,(5a) lDIe Landesärztekammer bestätigt 
den Antragstellenden bmnen emes Monats 
den Eingang der Unterlagen und teilt ih
nen gegebenenfalls mit, welche Unterlagen 
fehlen. 2DIe EntscheIdung über die Aner
kennung WIrd mnerhalb emer Fnst von dreI 
Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem die An
tragstellenden den Antrag zusammen mit den 
vollständigen Unterlagen emgereicht haben, 
durch rechtsmittelfähigen BescheId getroffen 
und muss begründet werden; 1m Fall der An
erkennung nach Abs. 5 Sätze 2 bIS 6 beträgt 
die Fnst VIer Monate. 3DIe BezeIchnung 1m 
Sinn von Art. 27 1st m deutscher Sprache zu 
führen." 

d) In Abs. 6 Satz 3 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesundheit" 
ersetzt. 

16. Art. 35 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte " Gesundheit, Er
nährung und Verbraucherschutz" durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

b) Abs. 2 Satz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal NI. 3 wIrd aufgehoben. 

bb) DIe bishenge Nr. 4 wIrd Nr. 3. 

cc) DIe bishenge Nr. 5 WIrd Nr. 4 und erhält 
folgende Fassung: 

,,4. die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Ermächtigung und Zulassung 
nach Art. 31 Abs. 2, 4 und 5, SOWIe für 
die Rücknahme und den Widerruf der 
Ermächtigung und Zulassung," 

dd) DIe bishenge Nr. 6 WIrd Nr. 5. 

ee) DIe bishenge Nr. 7 WIrd NI. 6; nach der 
Zahl ,,2" werden die Worte "SOWIe die 
Voraussetzungen für die Rücknahme und 
den Widerruf der Anerkennung /j emge
fügt. 

ff) DIe bishenge NI. 8 wIrd NI. 7 

c) Es wIrd folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) lIn der Weiterbildungs ordnung kön
nen die Voraussetzungen für die Erteilung 
SOWIe die Rücknahme und den Widerruf eI
ner Verbundermächtigung für mehrere m 
emer RegIOn bestehende und zusammenar-
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beitende Weiterbildungsstätten oder für meh
rere Weiterbildende m emer Weiterbildungs
stätte festgelegt werden, die für sIch allem 
mcht zur Durchführung der vollständigen 
Weiterbildung m emem GebIet, TeilgebIet 
oder emer ZusatzbezeIchnung ermächtigt 
worden smd. 2Dabel darf die Erteilung emer 
Verbundermächtigung nur vorgesehen wer
den, wenn sIchergestellt 1St, dass die von der 
Verbundermächtigung umfassten Weiterbil
dungsstätten oder Weiterbildenden m emer 
Weiterbildungsstätte m geeIgneter Welse 
zusammenarbeiten, um die vollständige WeI
terbildung m zeitlich aufemanderfolgenden 
und aufemander abgestimmten Abschnitten 
zu gewährleIsten. 3Praxen medergelassener 
Ärzte können m die Verbundermächtigung 
embezogen werden, wenn dies für die WeI
terbildung erforderlich oder smnvolllst. " 

17. Vor Art. 37 wud folgender Art. 36a emgefügt: 

"Art. 36a 

(1) lZuständig für die Verfolgung emer Be
rufspflichtverletzung emes Arztes 1St der ärztliche 
Bezuksverband, m dessen BezIrk der ärztliche 
KreIsverband liegt, bel dem die Mitgliedschaft 
des Arztes besteht. 2DIe Verfolgung emer Berufs
pflichtverletzung 1St ausgeschlossen, soweit und 
solange eme vergleIchbare ärztliche Berufsver
tretung emes anderen Landes em Mitglied wegen 
desselben Sachverhalts berufs rechtlich verfolgt. 
3In Fällen des Satzes 2 unternchte~ der zuständige 
ärztliche BezIrksverband die Berufsvertretung des 
anderen Landes über ihm bekannte Umstände m 
Bezug auf das Mitglied, die für die Verfolgung der 
Berufspflichtverletzung erforderlich smd. 

(2) lÄrztliche Krels- und BezIrksverbände, m 
deren BereIch em Arzt, auch ohne dort Mitglied 
zu sem, ärztlich tätig 1St, unternchten den nach 
Abs. 1 Satz 1 zuständigen BezIrksverband über 
tatsächliche Anhaltspunkte für eme Berufspflicht
verletzung des Arztes. 2Der nach Abs. 1 Satz 1 
zuständige ärztliche BezIrksverband unternchtet 
die ärztlichen Berufsvertretungen emes anderen 
Landes, bel welchen der Arzt ebenfalls Mitglied 
1St, über die Einleitung, den Gegenstand und den 
Ausgang emes m Ansehung emer Berufspflicht
verletzung durchgeführten berufsaufslchtlichen 
Verfahrens. " 

18. Art. 38 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

aal Es werden folgender neuer Satz 2 und fol
gender Satz 3 eIngefügt: 

,,2In Verbmdung mit der Rüge kann ge
gen das Mitglied eme Geldbuße bIS 
fünftausend Euro verhängt werden, die 
zugunsten sozIaler Einnchtungen der 

Kammer zu zahlen 1St. 3 Art. 40 gilt ent
sprechend. " 

bb) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 4. 

b) In Abs. 2 Satz 3 werden die Worte " gilt Art. 66 
Abs. 2" durch die Worte" gelten Art. 66 Abs. 2 
und Art. 67 Abs. 3" ersetzt. 

c) In Abs. 4 Satz 1 WIrd nach dem Wort "Zustel
lung" das Wort " schriftlich " emgefügt. 

d) In Abs. 6 Satz 3 werden die Worte "Art. 67," 
durch die Worte "Art. 67 Abs. 1,2 und 4, Art." 
ersetzt. 

19. In Art. 40 Abs. 1 werden die Worte " gegenüber 
den Mitgliedern der ärztlichen KreIsverbände " 
durch die Worte "SOWle für die von ihnen erlas
senen verwaltungsrechtlichen Anordnungen" er
setzt. 

20. Art. 41 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte "die Staatsan
gehönge emes Mitgliedstaates der Europäi
schen Umon smd und" durch die Worte "die 
nach Maßgabe von § lOb Abs. 1 der Bundes
ärzteordnung " ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort "Dokumen
te" die Worte" und teilt der Landesärztekam
mer außerdem den vollständigen Namen, 
gegebenenfalls emen abWeIchenden Ge
burtsnamen, die vollständige Wohnanschrift 
SOWIe die Anschrift des Ortes oder der Orte 
mit, an denen der ärztliche Beruf ausgeübt 
wIrd oder werden soll" emgefügt. 

c) In Abs. 6 Satz 2 werden die Worte " Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz" durch 
die Worte" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

21. Nach Art. 51 wIrd folgender Art. 51a emgefügt: 

"Art. 51a 

Verwaltungsverfahren nach diesem Teil kön
nen über' eme emheitliche Stelle abgewIckelt 
werden." 

22. Art. 59 Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

a) Der blshenge Wortlaut wIrd Satz 1. 

b) Es wud folgender Satz 2 angefügt: 

,,2 Art. 4 Abs. 9 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Landesapothekerkammer auch Begmn und 
Ende der Kammermitgliedschaft ihrer Mit
glieder an die Bayensche Apothekerversor
gung übermittelt. " 

23. Es wIrd folgender Art. 64a emgefügt: 
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"Art. 64a 

(1) Für die Weiterbildung der PsychologI
schen Psychotherapeuten und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten gilt Abschnitt IV 
des Ersten Teils mit Ausnahme des Art. 35 Abs. 3 
entsprechend, soweit sIch aus den folgenden Ab
sätzen mchts anderes ergibt. 

(2) lPsychologlsche Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
dürfen neben ihrer BerufsbezeIchnung weite
re BezeIchnungen führen, die auf besondere 
Kenntmsse und FähIgkeiten m emem bestimm
ten GebIet psychotherapeutischer Tätigkeit (Ge
bietsbezeichnung) oder TeilgebIet (TeilgebIetsbe
zeichnung) oder auf andere zusätzlich erworbene 
Kenntmsse und FähIgkeiten (Zusatzbezeichnung) 
hmwelsen. 2Mehrere Bezelchnungen dürfen ne
benemander geführt werden. 

(3) lEine BezeIchnung nach Abs. 2 darf 
führen, wer eme Anerkennung erhalten hat. 
2Über die Anerkennung entscheIdet die Kam
mer. 3Das Nähere regelt die Weiterbildungs
ordnung. 4Dle Kammer kann m der Weiterbil
dungsordnung von Art. 30 Abs. 2, 4 Satz 1 und 
Abs. 6 abweIchende Bestlmmungen treffen so
WIe 1m Einzelnen Ausnahmen zulassen, wenn 
es mit den Zielen der Weiterbildung verembar 
1St. 5 Art. 58 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
6 Abgesehen von Satz 5 kann die Kammer bel 
der Einführung neuer Gebietsbezeichnungen 
abweIchend von Art. 34 Abs. 1 für emen m der 
Weiterbildungsordnung zu bestlmmenden Er
probungszeitraum Ausnahmen vorsehen, wenn 
es mit den Zielen der Weiterbildung verembar 
1St. 

(4) DIe Weiterbildungs ordnung kann vorse
hen, dass die Weiterbildung teilweIse m der Pra
X:IS des Weiterbildungsteilnehmers durchgeführt 
werden kann, wenn dies mit den Zielen der WeI
terbildung verembar 1St und die Weiterbildung 
unter der verantwortlichen Leitung emes zur WeI
terbildung befugten Psychotherapeuten durchge
führt WIrd. 11 

24. In Art. 66 Abs. 2 Satz 1 WIrd das Wort "drm ll durch 
das Wort "fünf 11 ersetzt. 

25. In Art. 67 Abs. 1 Nr. 2 WIrd das Wort "fünfzlgtau
send 11 durch das Wort "emhunderttausend 11 er
setzt. 

26. Art. 68 Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert. 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Dle Berufsgenchte vertreten SIch wechsel
seitig 1m Fall emes Wiederaufnahmeverfah
rens nach Art. 94. 11 

b) Der blshenge Satz 2 WIrd Satz 3. 
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27. In Art. 70 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Worten 
"SOWIe für Jedes Berufsgencht ll die Worte "und 
das Landesberufsgencht ll emgefügt. 

28. Art. 77 Abs. 2 WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3§ 200 StPO gilt entsprechend. 11 

29. Art. 80 WIrd folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) lDer Untersuchungsführer fasst das Er
gebms semer Untersuchungen m tatsächlicher 
und rechtlicher HinSIcht schriftlich zusammen. 
2DIe Zusammenfassung 1St dem Beschuldigten 
und dem Antragsteller bekannt zu geben. 11 

30. In Art. 81 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
"ladenIl die Worte '" es seI denn, dadurch WIrd 
die Untersuchung wesentlich erschwert oder der 
Untersuchungs erfolg gefährdet 11 emgefügt. 

31. Art. 83 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der blshenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

b) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2§ 207 StPO gilt entsprechend. 11 

32. In Art. 89 Abs. 4 Satz 2 werden nach den Worten 
"abzufassen und 11 die Worte "entsprechend § 267 
StPO 11 emgefügt. 

33. In Art. 90 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wor
ten "Geschäftsstelle emzulegen 11 die Worte "und 
mnerhalb emes weiteren Monats zu begründen; 
die Begründung der Berufung des Beschuldigten 
muss durch emen bel emem deutschen Gencht 
zugelassenen Rechtsanwalt oder emen Rechtsleh
rer an emer deutschen Hochschule unterzeIchnet 
sem 11 emgefügt. 

34. Art. 92 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 entfällt die Satznummene
rung. 

bb) Satz 2 WIrd aufgehoben. 

b) Abs. 2 Halbsatz 2 WIrd gestnchen. 

c) Abs. 3 WIrd aufgehoben. 

d) DIe blshengen Abs. 4 und 5 werden Abs. 3 
und 4. 

35. In Art. 95 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
"erkannt ll die Worte "oder der Beschwerdebe
scheid gemäß Art. 38 Abs. 6 bestätlgt ll eInge
fügt. 

36. Art. 96 Abs. 6 WIrd folgender Satz 3 angefügt: 
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,,3Wird das Verfahren nach emer Vorschrift emge
stellt, ~ die dies nach dem Ermessen des Genchts 
zulässt, und ergibt eme summansche Prüfung, 
dass eme Berufspflichtverletzung vorliegt, kön
nen die notwendigen Auslagen der Berufsvertre
tung dem Beschuldigten auferlegt oder nach billi
gem Ermessen geteilt werden. Il 

37. Art. 98 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Der bIshenge Wortlaut wIrd Satz 1. 

b) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2DIe Vorschriften des Siebzehnten Titels des 
Genchtsverfassungsgesetzes smd entspre
chend anzuwenden. 11 

38. In Art. 101 Abs. 3 werden nach dem Wort "Justiz ll 

die Worte "und für Verbraucherschutz 11 emgefügt 
und die Worte "Gesundheit, Ernährung und Ver
braucherschutz 11 durch die Worte "Umwelt und 
Gesundheit Il ersetzt. 

§2 

Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der SozIalgesetze 

Art. 9 des Gesetzes zur Ausführung der SozIalge
setze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBI S. 942, 
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BayRS 86-7-A), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. JUnI 2013 (GVBl S. 385), WIrd WIe folgt geändert: 

1. Es wIrd folgender Abs. 1 emgefügt: 

,,(1) Das StaatsmInIstenum für Umwelt und 
Gesundheit bestimmt durch Rechtsverordnung 
die Einzelheiten zur Bildung emes gememsamen 
Landesgremmms nach § 90a SGB V. 11 

2. Der bIshenge Wortlaut wIrd Abs. 2; Satz 1 erhält 
folgende Fassung: 

"lZuständige Landesbehörde nach § 99 Abs. 1 
Satz 4 SGB V SOWIe für die SozIalVerSIcherung zu
ständige oberste Landesbehörde nach § 99 Abs. 1 
Satz 5 SGB V 1St das StaatsmmIstenum für Um
welt und Gesundheit. 11 

§ 3 

Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tritt am 1. August 2013 m Kraft. 

München, den 24. Juli 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2129-2-1-UG 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das Gesetz zur VermeIdung, Verwertung und 
sonstigen Entsorgung von Abfällen m Bayern (Bayen
sches AbfallwIrtschaftsgesetz - BayAbfG) m der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. August 1996 (GVBI 
S. 396, ber. S. 449, BayRS 2129-2-1-UG), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBI S. 134), 
WIrd WIe folgt geändert: 

1. In der Überschrift WIrd das Wort " Entsorgung " 
durch das Wort " BeWIrtschaftung " ersetzt. 

2. DIe InhaltsübersIcht wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift des Ersten Teils und der 
Überschrift des Art. 1 wIrd Jeweils das Wort 
"AbfallwIrtschaft" durch das Wort "Abfallbe
wIrtschaftung" ersetzt. 

b) DIe Überschrift des Art. 25 erhält folgende 
Fassung: 

" (aufgehoben) " 

c) In der Überschrift des Art. 30 werden die Wor
te ", Kosten von Überwachungsmaßnahmen " 
angefügt. 

d) In der Überschrift des Neunten Teils und der 
Überschrift des Art. 35 WIrd Jeweils das Wort 
", Außerkrafttreten" gestnchen. 

3. In der Überschrift des Ersten Teils WIrd das Wort 
"AbfallwIrtschaft" durch das Wort "Abfallbewlrt
schaftung" ersetzt. 

4. Art. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift wIrd das Wort "AbfallwIrt
schaft" durch das Wort " AbfallbewIrtschaf
tung" ersetzt. 

b) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil WIrd das Wort 
" AbfallWIrtschaft" durch das Wort 
"Abfallbewlrtschaftung U ersetzt. 

bbb) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. angefallene Abfälle zur Wie
derverwendung vorzubereiten 
(Vorbereitung zur Wiederver
wendung)," . 

ccc) In Nr. 3 werden die Worte ", Bau
schutt und kompostierbare Stoffe, 
weitestgehend" durch die Worte 
"und Bauschutt, durch Verfahren 
gemäß § 3 Abs. 25 des KreIslauf Wlrt
schaftsgesetzes (KrWG)" und die 
Worte "stoffliche Abfallverwertung" 
durch das Wort "Recycling" ersetzt. 

ddd) Nrn. 4 und 5 erhalten folgende Fas
sung: 

,,4. mcht durch Recycling verwert
bare Abfälle auf sonstige Welse, 
msbesondere durch Verfüllung 
und energetische Verwertung, 
zu verwerten (sonstige Verwer
tung), 

5. mcht verwertbare Abfälle um
weltverträglich zu beseitigen 
(Beseitigung). U 

bb) Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Dle Rangfolge der Ziele ergibt sIch aus 
der Reihenfolge der Nennung m Satz 1." 

cc) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 3; die Worte 
" KreIslauf wlrtschafts- und Abfallgesetzes 
(KrW-/AbfG)" werden durch die Worte 
"KrelSlaufwIrtschaftsgesetzes, msbeson
dere der §§ 6, 7- und 8 KrWG," ersetzt. 

c) In Abs. 2 und 3 emleitender Satzteil WIrd Je
weils das Wort "Abfallwlrtschaft" durch das 
Wort "Abfallbewlrtschaftung" ersetzt. 

5. Art. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "Krelslauf
wlrtschafts- und Abfallgesetzes " durch 
das Wort "Krelsla ufwirtschaftsgesetzes " 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte " Krelslauf-
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wirtschafts- und Abfallgesetz " durch das 
Wort" KreislaufwIrtschaftsgesetz " ersetzt. 

b) Abs. 2. WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte ,,§ 24 KrW-/ 
AbfG" durch die Worte ,,§ 25 KrWG" er
setzt. 

bb) In Satz 2 wIrd das Wort " beseitigt " durch 
das Wort "entsorgt" ersetzt. 

c) In Abs. 3 Satz t werden die Worte ", zu be
handeln, zu lagern oder abzulagern" durch 
die Worte "und umweltverträglich zu entsor
gen" ersetzt. 

d) Es WIrd folgender neuer Abs. 5 emgefügt: 

,,(5) lDIe entsorgungspflichtigen Körper
schaften smd zur Entsorgung nach Maßgabe 
der Anforderungen aus § 11 Abs. 1 und § 14 
Abs. 1 KrWG SOWIe unter BerücksIchtigung 
der Verwertungsquoten nach § 14 Abs. 2 und 
3 KrWG verpflichtet. 2Soweit dies techmsch 
möglich, wIrtschaftlich zumutbar und ökolo
gIsch effizIent 1St, sollen höhere Verwertungs
quoten als nach § 14 Abs. 2 und 3 KrWG an
gestrebt werden." 

e) Der bishenge Abs. 5 WIrd Abs. 6. 

6. Art. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

" 1 DIe entsorgungspflichtigen Körperschaf -
ten haben Erfassungssysteme zur stofflichen 
Verwertung vorzuhalten, die mmdestens 
Wertstoffhöfe oder, soweit mcht gesonder
te Holsysteme emgeführt smd oder werden, 
sonstige Bnngsysteme wemgstens für Glas-, 
Papier-, Metall- und Kunststoffabfälle SOWIe, 
soweit dies techmsch möglich und wIrtschaft
lich zumutbar 1St, für Bioabfälle umfassen. " 

b) In Abs. 2 werden die Worte "Nrn. 1 bIS 3" 
durch die Worte "Nrn. 1 bIS 4" und die Worte 
"verwertet oder nach Maßgabe der Voraus
setzungen für die Ablagerung nach § 6 der 
Depomeverordnung (Dep:V) m Verbmdung 
mit den Zulässigkeits- und Zuordnungskrite
nen nach Anhang 3 Dep V abgelagert" durch 
die Worte "umweltverträglich beseitigt" er
setzt. 

c) In Abs. 3 WIrd die Abkürzung "DepV" durch 
die Worte "der Depomeverordnung" ersetzt. 

7 Art. 5 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Zusammen
schlüssen" die Worte "für deren GebIet" em
gefügt. 

b) In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Worte "Kom
postieren pflanzlicher Abfälle allem oder zu
sammen mit orgamschen Bestandteilen von 
Abfällen aus Haushaltungen" durch die Wor
te " Entsorgen von Bioabfällen " ersetzt. 

8. Art. 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte" § 13 KrW-/ 
AbfG" durch die Worte ,,§ 17 KrWG" er
setzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte" § 24 KrW-/ 
AbfG" durch die Worte ,,§ 25 KrWG" er
setzt. 

b) Abs. 5 Nr. la erhält folgende Fassung: 

"la. durch die erhobenen Gebühren und 
Beiträge alle Kosten für die Abfallabla
gerung abgedeckt werden müssen, d.h. 
die Kosten für die Ernchtung und den 
Betne b emer Depome oder emer Im
missIonsschutzrechtlich genehmIgungs
bedürftigen Anlage zum Lagern von 
Abfällen 1m Sinn des § 44 Abs. 4 KrWG 
emschließlich der Kosten emer zu leIs
tenden Sicherheit oder emes zu erbnn
genden gleIchwertigen Sicherungsmit
tels SOWIe die geschätzten Kosten für die 
Stilllegung und die Nachsorge für emen 
Zeitraum von mmdestens 30 Jahren,". 

9. In Art. 8 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Kreis
lauf wirtschafts- und Abfallgesetz" durch das Wort 
"Kreisla ufwIrtschaftsgesetz" ersetzt. 

10. Art. 10 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 1 emgefügt: 

"lUnter Beachtung der Zielhierarchie des 
Art. 1 Abs. 1 smd gefährliche Abfälle 1m Sinn 
von § 3 Abs. 5 und § 48 Satz 2 KrWG vorran
gIg zu verwerten. " 

b) Der bishenge Satz 1 WIrd Satz 2; die Worte 
lIdes § 41 KrW-/AbfG" werden durch die Wor
te "von § 3 Abs. 5 und § 48 Satz 2 KrWG" er
setzt. 

c) Der bishenge Satz 2 WIrd Satz 3; die Worte 
"Satz 1" werden durch die Worte" Satz 2 11 er
setzt. 

11. Art. 11 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Der AbfallwIrtschaftsplan hat die Fest
legungen nach § 30 KrWG zu enthalten 



und 1st nach Maßgabe der § § 31 und 32 
KrWG aufzustellen. 11 

bb) Satz 6 wlrd aufgehoben. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte"Kreislauf
wIrtschafts- und Abfallgesetzes 11 durch das 
Wort" KreislaufwIrtschaftsgesetzes 11 ersetzt. 

12. In Art. 12 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte" und 
sonstige Entsorgung ll durch die Worte ", msbe
sondere durch Vorbereitung zur Wiederverwen
dung und Recycling, und deren Beseitigung ll er
setzt. 

13. Art 13 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort" Ver
wertung ll die Worte ", msbesondere zur Vor
bereitung zur Wiederverwendung und zum 
Recycling, 11 emgefügt und wIrd das Wort 
" fünf 11 durch das Wort "sIeben ll ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 wIrd das Wort "fünf ll durch 
das Wort" sIeben 11 ersetzt. 

14. In Art. 21 Abs. 1 werden die Worte" § 35 Abs. 1 
KrW-/ AbfG" durch die Worte" § 39 Abs. 1 KrWG" 
ersetzt. 

15. Art. 23 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte "KreIslauf wIrt
schafts- und Abfallgesetz" durch das Wort 
"Kreislaufwirtschaftsgesetz " ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "Nrn. 1 bIS 
3" durch die Worte "Satz 1 Nrn. 1 bIS 5" er
setzt und die Worte " nur noch für emen Zeit
raum bIS zu fünf Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes, danach ll gestnchen. 

16. Art. 25 wIrd aufgehoben. 

17. In Art. 29 Abs. 1 werden das Wort " Gemem
schaften ll durch das Wort "Umon" und die Worte 
" KreIslauf wIrtschafts- und Abfallgesetzes " durch 
das Wort "Kreisla ufwirtschaftsgesetzes" ersetzt. 

18. Art. 30 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte", Kosten 
von Überwachungsmaßnahmen " angefügt. 

b) Der bishenge Wortlaut wIrd Abs. 1, das Wort 
"Gememschaften" wIrd durch das Wort "Um
on ll und die Worte " KreIslauf wlrtschafts- und 
Abfallgesetz" werden durch das Wort "Kreis
laufwIrtschaftsgesetz " ersetzt. 
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c) Es wIrd folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) lDle Kosten von Überwachungs
maßnahmen, die bel der Überwachung von 
Depomen, sonstIgen Abfallbeseitigungsan
lagen und Abfallverwertungsanlagen SOWIe 
von Anlagen, m denen Abfälle mitbeseitigt 
oder mitverwertet werden, entstehen, trägt 
der Anlagenbetreiber. 2Kosten, die bel der 
Entnahme von Stichproben und deren Unter
suchung entstehen, trägt die nach § 47 Abs. 3 
KrWG zur Auskunft verpflichtete Person. 3In 
den sonstigen Fällen trägt die überwachte 
Person die Kosten der Überwachung, wenn 
die Ermittlungen ergeben, dass abfallrechtli
che Vorschriften oder auferlegte Verpflichtun
gen mcht erfüllt worden smd. " 

19. Art. 32 Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 Halbsatz 1 wIrd neuer Satz 1, das 
Wort "Gememschaften" wIrd durch das Wort 
"Umon ll und die Worte " KreIslauf wIrtschafts
und Abfallgesetzes " werden durch das Wort 
"Kreisla ufwIrtschaftsgesetzes" ersetzt. 

b) Der blshenge Satz 1 Halbsatz 2 WIrd neuer 
Satz 2; das Wort "es" WIrd durch die Worte 
"Das Staatsmmistenum für Umwelt und Ge
sundheit" ersetzt und nach den Worten "m 
den" werden die Worte "m Satz 1 11 emgefügt. 

c) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 3. 

20. In der Überschrift des Neunten Teils WIrd das 
Wort ", Außerkrafttreten" gestnchen. 

21. Art. 35 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift wIrd das Wort ", Außer
krafttreten" gestnchen. 

b) Satz 2 WIrd aufgehoben; die Satznummene
rung 1m bishengen Satz 1 entfällt. 

§2 

lDIeses Gesetz tritt am 1. August 2013 m Kraft. 
2 AbweIchend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 6 Buchst. a am 
1. Januar 2015 m Kraft. 

München, den 24. Juli 2013 

Der Ba:VeJ~is(:he Mini~;te]~praside:nt 

Horst See hof e r 
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2170-6-A 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Blindengeldgesetzes 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das Bayensche Blindengeldgesetz (BayBlindG) 
m der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 
1995 (GVBI S. 150, BayRS 2170-6-A), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Juli 2011 (GVBI S. 311), wIrd 
WIe folgt geändert: 

1. Art. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort "Blinde" die 
Worte "und taubblinde" emgefügt und das 
Wort "blindheitsbedingten " durch die Worte 
"durch diese Behmderungen bedingten" er
setzt. 

b) Abs. 2 Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

c) Es werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) lTaubblind 1st em blinder Mensch 1m 
Sinn von Abs. 2 mit vollständigem Hörverlust 
oder an Taubheit grenzender Schwerhöng
keit. 2Eine an Taubheit grenzende Schwerhö
ngkeit liegt bel emem Hörverlust von mmdes
tens 80 v.H. vor. 

(4) lVorübergehende Seh- oder Hörstö
rungen smd nIcht zu berücksIchtigen. 2 Als 
vorübergehend gilt em Zeitraum bIS zu sechs 
Monaten." 

2. Art. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Der bishenge Wortlaut wIrd Satz 1. 

bb) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Taubblinde Menschen 1m Sinn von 
Art. 1 Abs. 3 erhalten em Blindengeld m 
Höhe des doppelten Betrags nach Satz 1. " 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "Blinde Men
schen" durch die Worte "Berechtigte 
nach diesem Gesetz" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wIrd das Wort "Das" durch die 
Worte "DIe Regelung nach Satz 1" er
setzt. 

3. Art. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 emleitender Satzteil und m Nr. 4 
werden Jeweils nach dem Wort "Blindheit" 
die Worte "oder Taubblindheit" emgefügt. 

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort "blinde" die 
Worte "oder taubblinde" emgefügt. 

4. Art. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift und m Abs. 2 Satz 2 werden 
nach dem Wort "blinden" die Worte "oder 
taubblinden" emgefügt. 

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort" blinde" die 
Worte "oder taubblinde" emgefügt und das 
Wort "blindheitsbedingter" durch die Worte 
"der m Art. 1 Abs. 1 genannten" ersetzt. 

5. Art. 5 WIrd folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) AbweIchend von Abs. 2 entsteht der 
Anspruch auf Blindengeld für taubblinde Men
schen am 1. Januar 2013, wenn der Antrag bIS 
spätestens 31. Dezember 2013 gestellt wurde, 
nIcht aber vor dem ersten Tag des Monats, m 
dem die Voraussetzungen nach diesem Gesetz 
vorliegen. " 

§2 

DIeses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2013 m Kraft. 

München, den 24. Juli 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2230-1-1-UK 

Vom 24. Juli 2013 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wird: 

§ 1 

Das Bayensche Gesetz über das ErzIehungs- und 
Unternchtswesen (BayEUG) m der Fassung der Be
kanntmachung vom 31. MaI 2000 (GVBI S. 414, ber. 
S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch 
§ 2 des Gesetzes vom 9. Juli 2012 (GVBI S. 344), wIrd 
WIe folgt geändert: 

1. DIe InhaltsübersIcht WIrd Wle folgt geändert: 

a) In der Überschrift des Art. 57 werden die Wor
te '" ständiger Vertreter 11 angefügt. 

b) Es wIrd folgender Art. 57a emgefügt: 

"Art. 57a Erweiterte Schulleitung" . 

2. Art. 2 Abs. 4 Satz 2 wIrd durch folgenden neuen 
Satz 2 und folgende Sätze 3 und 4 ersetzt: 

,,2Mit dem Ziel der QualitätssIcherung und 
-entwIcklung gestaltet die Schule den Unterncht, 
die ErzIehung und das Schulleben SOWIe die LeI
tung, Orgamsation und Verwaltung 1m Rahmen 
des verfassungsrechtlichen Bildungsauftrags und 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften m eIge
ner Verantwortung (eIgenverantwortliche Schu
le). 3Dabeiist die Schulgememschaft bestrebt, das 
Lernklima und das Schulleben positiv und trans
parent zu gestalten und Memungsverschleden
heiten m der Zuständigkeit der m der Schulge
memschaft Verantwortlichen zu lösen. 4In emem 
SchulentwIcklungsprogramm bündelt die Schule 
die kurz- und mittelfnstigen EntwIcklungszIele 
und Maßnahmen der Schulgememschaft unter 
BerücksIchtigung der Zielverembarungen gemäß 
Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Art. 113c Abs. 4; 
dieses überprüft SIe regelmäßig und aktualisIert 
es, soweit erforderlich. " 

3. Dem Art. 30 WIrd folgender Satz 6 angefügt: 

,,6Dle Schule kann emen jährlichen Höchstbetrag 
für Schulveranstaltungen m Abstimmung mit dem 
ElternbeIrat festlegen. " 

4. Art. 30a Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3DIe Schulen stimmen SIch beIm Wechsel eI
ner Schülenn oder emes Schülers an eme an
dere Schule ab." 

b) Der bishenge Satz 3 WIrd Satz 4. 

5. In Art. 30b Abs. 4 Satz 6 Halbsatz 2 WIrd nach dem 
Wort "pflegebedürftig" em Komma emgefügt. 

6. Art. 57 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte", ständi
ger Vertreter" angefügt. 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Es WIrd folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3Dl€ Schulleitenn oder der Schulleiter 
kann Lehrkräften Weisungsberechtigung 
für ihnen übertragene Fachaufgaben er
teilen, soweit Rechts- und Verwaltungs
vorschriften dies vorsehen. " 

bb) Der blshenge Satz 3 WIrd Satz 4. 

c) Es WIrd folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Für Jede Schule 1St eme Person mit 
der Stellvertretung der Schulleitenn oder des 
Schulleiters (ständiger Vertreter) zu betrauen; 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 gelten ent
sprechend. " 

7. Es WIrd folgender Art. 57a emgefügt: 

"Art. 57a 

Erweiterte Schulleitung 

(1) lAn staatlichen Schulen kann das zustän
dige Staatsmimstenum auf Antrag der Schulleite
nn oder des Schulleiters zur Unterstützung bel der 
Erledigung der Aufgaben gemäß Art. 57 Abs. 1 
bIS 3 eme erweiterte Schulleitung emnchten. 2Dle 
EntscheIdung über den Antrag erfolgt nach Maß
gabe der 1m Staatshaushalt bereitgestellten Stel
len und Mittel. 

(2) lVoraussetzung für die Einnchtung emer 
erweiterten Schulleitung 1St, dass dies auf Grund 
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der Zahl der an der Schule tätigen staatlichen 
Lehrkräfte SOWIe auf Grund der Struktur der 
Schulart zweckdienlich 1St. 2Dabel smd auch die 
Schulen, mit deren Leitung die Schulleitenn oder 
der Schulleiter gemäß Art. 57 Abs. 1 Satz 2 betraut 
1St, emzubezIehen, soweit SIe emer Schulart ange
hören, welche die für die Einnchtung emer erweI
terten Schulleitung erforderliche Struktur gemäß 
Satz 1 aufweIst. 

(3) lDIe erweiterte Schulleitung besteht aus 
dem ständigen Vertreter SOWIe erforderlichenfalls 
weiteren staatlichen Lehrkräften mit Führungs
und Personalverantwortung nach Maßgabe der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 2Dle Mit
glieder der erweiterten Schulleitung smd gegen
über den ihnen von der Schulleitenn oder dem 
Schulleiter zugeordneten Lehrkräften weIsungs
berechtigt. 

(4) DIe StaatsregIerung WIrd ennächtigt, 
durch Rechtsverordnung die für die Antragsbe
rechtigung maßgeblichen Kritenen, msbesondere 
Mindestanzahl der Lehrkräfte und Struktur der 
Schulart, festzulegen SOWIe das Auswahlverfah
ren zu regeln. " 

8. In Art. 59 Abs. 1 Satz 2 WIrd das Wort" weIsungs
befugt" durch das Wort "welsungsberechtigt" er
setzt. 

9. Art. 65 Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 Halbsatz 1 wIrd das Wort " Eltern " 
durch die Worte " früheren ErzIehungsberech
tigten" ersetzt. 

b) In Satz 3 NT. 12 werden nach der Zahl ,,29" 
die Worte "Abs. 1" emgefügt. 

10. Art. 69 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden nach dem Wort "Grund
schulen" die Worte "und der Berufsschu
len" emgefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte "mit Ausnah
me der m Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 genannten 
Aufgabe" gestnchen. 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "zwel von 
der" durch die Worte "drei von der" und 
die Worte "und der Schülerausschuss " 
durch die Worte ", der Schülerausschuss 
und em Vertreter des Schulaufwandsträ
gers " ersetzt. 

bb) Satz 4 WIrd aufgehoben. 

c) Abs. 4 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Nr. 5 WIrd der Schlusspunkt durch 
em Komma ersetzt. 

bbb) Es werden folgende Nm. 6 und 7 an
gefügt: 

,,6. Festlegung der über die Ziel
verembarungen gemäß Art. 111 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Art. 113c 
Abs. 4 hmausgehenden Ent
wIcklungszIele 1m Schulent
wIcklungsprogramm gemäß 
Art. 2 Abs. 4 Satz 4, 

7 EntwIcklung des schulspezifi
schen Konzepts zur ErzIehungs
partnerschaft gemäß Art. 74 
Abs. 1 Satz 2. u 

bb) Satz 4 WIrd aufgehoben. 

cc) DIe bishengen Sätze 5 bIS 7 werden Sät
ze 4 bIS 6. 

d) Es WIrd folgender neuer Abs. 5 eingefügt: 

,,(5) Jedes Mitglied hat das Recht, emen 
Antrag emzubnngen, über den zu beraten 
und zu entscheiden 1St. " 

e) Der bishenge Abs. 5 wird Abs. 6. 

f) Der bishenge Abs. 6 WIrd Abs. 7; die Worte 
" zweImal m jedem Schulhalbjahr emberufen" 
werden durch die Worte "emmal m jedem 
Halbjahr, spätestens bIS zum 30. November 
des Jeweiligen Kalenderjahres, emberufen; es 
entscheIdet über den Sitzungs turnus U ersetzt. 

g) Der blshenge Abs. 7 WIrd Abs. 8; nach dem 
Wort "Beschlussfassung" werden die Worte 
,,; SIe kann weitere MitwIrkungsformen vor
sehen" emgefügt. 

11. Art. 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Buchst. c WIrd aufgehoben. 

b) Der blshenge Buchst. d WIrd Buchst. c. 

12. Art. 74 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der bishenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

b) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2In emem schulspezifischen Konzept zur Er
zIehungspartnerschaft ZWIschen Schule und 
ErzIehungsberechtigten erarbeitet die Schu
le die Ausgestaltung der Zusammenarbeit; 
hIerbeI kann von den Regelungen der Schul
ordnungen zur Zusammenarbeit der Schule 
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mit den Erziehungsberechtigten abgeWIchen 
werden." 

13. In Art. 75 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "em auf
fallendes Absmken des Leistungsstands und sons
tige wesentliche, die Schülenn oder den Schüler 
betreffende Vorgänge" durch die Worte" wesent
liche, die Schülenn oder den Schüler betreffende 
Vorgänge, msbesondere em auffallendes Absm
ken des Leistungsstands, " ersetzt. 

14. Art. 76 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 1 emgefügt: 

"iDIe ErzIehungsberechtigten smd verpflich
tet, auf die gewIssenhafte Erfüllung der schu
lischen Pflichten emschließlich der Verpflich
tung nach Art. 56 Abs. 4 Satz 4 und der von der 
Schule gestellten Anforderungen durch die 
Schülennnen und Schüler zu achten und die 
ErzIehungsarbeit der Schule zu unterstützen. " 

b) Der blshenge Satz 1 wIrd Satz 2; nach dem 
Wort "müssen" wIrd das Wort "msbesondere" 
emgefügt. 

c) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 3; nach dem 
Wort "ErZIehungsberechtigten" WIrd das 
Wort " ferner " emgefügt. 

d) Der blshenge Satz 3 wIrd aufgehoben. 

3. die Förderung und Beratung der Schulen, 
auch unter EinbezIehung der staatlichen 
Schulberatungsstellen, 

4. die AufsIcht über die mneren und äußeren 
Schulverhältmsse SOWIe über die SchulleI
tung und das pädagogIsche Personal und 

5. die Förderung der Zusammenarbeit der Schu
len mit den Jugendämtern und den Trägern 
der freIen Jugendhilfe SOWIe anderen Trägern 
und Einnchtungen der außerschulischen Er
zIehung und Bildung bel der Erfüllung ihrer 
gememsamen Aufgaben. 

2Die SchulaufsIchtsbehörden arbeiten schulart
übergreifend zusammen." 

16. Dem Art. 113c wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) lAuf Grundlage der Ergebmsse der exter
nen Evaluation gemäß Abs. 1 Satz 2 treffen die 
Schulen und die SchulaufsIchtsbehörden Zielver
embarungen. 2Dle SchulaufsIchtsbehörden unter
stützen ihre Umsetzung und nehmen eme Über
prüfung der verembarten Ziele vor. 3 Abs. 3 bleibt 
unberührt." 

17 In Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 werden die Zahl" 1" durch 
die Zahl ,,2" und die Zahl ,,2" durch die Zahl ,,3" 
ersetzt. 

15. Art. 111 Abs. 1 erhält folgende Fassung: § 2 

,,(1) lZur staatlichen SchulaufsIcht gehören DIeses Gesetz tritt am 1. August 2013 m Kraft. 

1. die Planung und Ordnung des Unternchtswe- München, den 24. Juli 2013 
sens, 

2. die Sicherung der Qualität von ErzIehung und 
Unterncht, msbesondere durch den Abschluss 
von Zielverembarungen mit den Schulen, 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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211-5-I 

Verordnung 
über das zentrale elektronische Personenstandsregister 

(ZEPRV) 

Vom 16. Juli 2013 

Auf Grund von § 74 Abs. 1 Nr. 3 des Personen
standsgesetzes (PStG) vom 19. Februar 2007 (BGEl I 
S. 122), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 7. Mm 2013 (BGBl I S. 1122), und Art. 10 Abs. 1 
Nrn. 1 bIS 3 des Gesetzes zur Ausführung des Perso
nenstandsgesetzes (AGPStG) vom 8. Juli 2008 (GVBl 
S. 344, BayRS 211-1-I), geändert durch § 1 des Geset
zes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 710, ber. 2012, 
S. 44), erlässt die Bayensche StaatsregIerung folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Zugriffsberechtigungen 

(1) 1 Der Leiter des Standesamts legt für die 
Standesbeamten und Mitarbeiter semes Standes
amts die Berechtigung fest, Reglsteremträge ande
rer an das zentrale elektromsche Personenstands
regIster angeschlossener Standesämter emzusehen 
(Berechtigungsstufe Z). 2Dles setzt voraus, dass die 
Standesbeamten oder Mitarbeiter mmdestens die Be
rechtigungsstufe C nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der 
Personenstandsverordnung (PStV) vom 22. November 
2008 (BGBl I S. 2263), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 7. Mm 2013 (BGBI I S. 1122), be
sitzen. 3Bel Verlust emer der Voraussetzungen 1St die 
Berechtigung durch den Leiter des Standesamts un
verzüglich aufzuheben. 

(2) Für die Aufhebung emer Berechtigung nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 PStV gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 

(3) lDer Leiter des Standesamts gewährt dem Je
weiligen Mitarbeiter der zuständigen AufsIchtsbehör
de zur Wahrnehmung der AufsIchtsfunktion auf Ver
langen EinSIchtnahme m die PersonenstandsregIster. 
2 Als Berechtigung darf nur die Berechtigungsstufe C 
nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 PStV festgelegt werden; 
em Zugriff auf das automatisIerte Abrufverfahren 1St 
mcht zuläsSIg. 3Wird der Zugriff auf die Reglsterem
träge zur Wahrnehmung der AufsIchtsfunktion mcht 
mehr benötigt, 1St die Berechtigung durch den Leiter 
des Standesamts unverzüglich aufzuheben. 

(4) lDle Berechtigung, auf alle techmschen Kom
ponenten der elektromschen PersonenstandsregIster 
und SicherungsregIster SOWIe des automatisIerten 
Abrufverfahrens zuzugreifen (techmsches Admmls
trationsrecht), wIrd von der Anstalt für Kommunale 
Datenverarbeitung m Bayern vergeben; em Zugriff 
auf RegIsterdaten 1St mcht zuläsSIg. 2Das techmsche 
Admlmstrationsrecht darf an mchtbeamtete Personen 

nur vergeben werden, sofern diese eme Verpflich
tungserklärung nach dem Verpflichtungs ge setz abge
geben haben. 

§2 

Benutzerverwaltung 

(1) lDer Leiter des Standesamts mmmt die Beriut
zerverwaltung für die elektromschen Personenstands
regIster und Sicherungs regIster SOWIe für das automa
tisIerte Abrufverfahren für den BereIch des Jeweiligen 
Standesamts wahr (Benutzerverwaltungsrecht). 2Er 
nchtet für die Standesbeamten, die Mitarbeiter des 
Standesamts und die Mitarbeiter der AufsIchtsbehör
den überprüfbar die Benutzerkonten mit den Berech
tigungsstufen em und löscht diese. 

(2) lDle Anstalt für Kommunale DatenverarbeI
tung m Bayern mmmt die Benutzerverwaltung der 
Leiter der Standesämter und der techmschen AdmI
mstratoren nach § 1 Abs. 4 wahr. 2Sie nchtet für die 
Leiter der Standesämter überprüfbar die Benutzer
konten mit den Benutzerverwaltungsrechten em und 
löscht diese. 

§3 

Datenübermittlung 

(1) lDIe Datenübermittlung zWIschen RegIster
verfahren und Fachverfahren 1m Sinn des § 11 PStV 
1St durch eme Verschlüsselung nach dem Stand der 
Technik und durch die Verwendung von digitalen 
Zertifikaten der beIm Landesamt für Statistik und Da
tenverarbeitung betnebenen Zertifizlerungsstelle ab
zusIchern. 2Glelches gilt für eme Datenübermittlung 
1m automatisIerten Abrufverfahren und für die Nut
zung des Web-Clients. 

(2) Eine Datenübermittlung 1m automatisIerten 
Abrufverfahren 1St mcht zuläsSIg, wenn 

1. die Benutzung emes Eintrags nach Ablauf der 
personenstandsrechtlichen Fortführungsfnst ar
chlvrechtlichen Vorschriften unterliegt oder 

2. die Daten 1m Übermittlungsersuchen mcht mit 
den gespeIcherten Daten überemstimmen. 

(3) lZU Einträgen mit Sperrvermerk dürfen bel der 
Suche 1m automatisIerten Abrufverfahren ausschließ-
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lich die RegIstnerungsdaten mit dem HinweIs, dass 
em Sperrvermerk vorhanden 1St, mitgeteilt werden. 
2Bel Sperrvermerken nach § 64 Abs. 2 des Personen
standsgesetzes 1St das anfragende Standesamt zusätz
lich darauf hmzuwelsen, dass es der Zeugenschutz
dienststelle das Benutzungsersuchen unverzüglich 
mitzuteilen hat. 3Satz 2 gilt auch für die Suche oder 
EinsIchtnahme 1m eIgenen PersonenstandsregIster 
des Standesamts. 

§4 

Protokollierung 

(1) Dle Protokolle nach Art. 7a Abs. 3 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
(AGPStG) müssen enthalten 

1. bel emem lesenden Zugriff oder emer Suchanfra
ge die bel der Durchführung des Abrufs verwen
deten Daten, den Tag und die Uhrzeit SOWIe die 
abrufende Person und das Standesamt, 

2. bel emem schreibenden Zugriff den Tag und die 
Uhrzeit SOWIe die schreibende Person und das 
Standesamt. 

(2) lDle Berechtigung, Protokolldaten emzusehen 
(Berechtigungsstufe P), WIrd durch den Leiter des 
Standesamts festgelegt. 2Er gewährt dem Jeweiligen 
Mitarbeiter der zuständigen AufsIchtsbehörde zur 
Wahrnehmung der AufsIchtsfunktion auf Verlangen 
EinsIchtnahme m die Protokolldaten des Standesamts. 
3§ 1 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. 
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(3) lDle Stichproben nach Art. 7a Abs. 3 Satz 4 
AGPStG müssen von der Anstalt für Kommunale Da
tenverarbeitung m Bayern jährlich beI zweI Standes
ämtern 1m ZuständigkeitsbereIch emer Jeden unteren 
AufsIchtsbehörde gezogen werden. 2Dle Stichproben 
enthalten nur die Protokolldaten bezüglich Suchan
fragen oder EinsIchtnahmen m die Personenstands
regIster vorrangIg über das automatisIerte Abrufver
fahren. 3Sie sollen bel krelsangehöngen Gememden 
mcht mehr als hundert und bel kreIsfreIen Städten 
mcht mehr als zweihundert dieser Protokolldaten 
umfassen. 4Dle Anstalt für Kommunale Datenverar
beitung m Bayern hat die Stichproben den Jeweiligen 
Standesämtern und AufsIchtsbehörden zur Verfü
gung zu stellen. 5Eine elektromsche Übermittlung der 
Stichproben 1St durch eme Verschlüsselung nach dem 
Stand der Technik abzuSIchern. 

§5 

Inkrafttreten 

(1) DIese Verordnung tritt am 1. September 2013 
m Kraft. 

(2) AbweIchend von Abs. 1 tritt § 4 Abs. 3 am 
1. Januar 2014 m Kraft. 

München, den 16. Juli 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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400-6-J 

Zweite Kappungsgrenzesenkungsverordnung 

Vom 23. Juli 2013 

Auf Grund von § 558 Abs. 3 Sätze 2 und 3 des Bür
gerlichen Gesetzbuchs (BGB) m der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBI I S. 42, ber. 
S. 2909; 2003 S. 738), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI I S. 1981), erlässt die 
Bayensche StaatsregIerung folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über die Gebwtenach §§ 577a und 
558 BGB (WohnungsgebIeteverordnung WoGe V) 
vom 15. Mal 2012 (GVBI S. 189, BayRS 400-6-J), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 3. Mal 2013 
(GVBl S. 266), wIrd WIe folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 1 wIrd nach dem Wort "Anlage" die 
Zahl ,,1" emgefügt. 

2. Es wlfd folgender § lb emgefügt: 

,,§ lb 

DIe m der Anlage 2 aufgeführten Gememden 
smd GebIete 1m Sinn des § 558 Abs. 3 Satz 2 BGB, 
m denen die Kappungsgrenze für Mieterhöhun
gen 15 v.H. beträgt." 

3. § 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 

(1) DIese Verordnung tritt am 1. Juli 2012 m 
Kraft. 

(2) 1§ 1 b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 
außer Kraft. 21m Übngen tritt diese Verordnung 
mit Ablauf des 14. Mal 2018 außer Kraft." 

4. DIe bIsherige Anlage wIrd Anlage 1. 

5. Es wIrd folgende Anlage 2 angefügt: 
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Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
Bad Tölz 
Wackers berg 
Wolfratshausen 

Landkreis Dachau 
Dachau 
Karlsfeld 

Landkreis Ebersberg 
Anzmg 
Emmenng 
Forstinnmg 
Glonn 
Grafing b.München 
Kirchseeon 
Pliemng 
Pomg 
Vaterstetten 
Zorneding 

Landkreis Erding 
Dorfen 
Erding 
Neuchmg 
Oberding 
Wörth 

Landkreis Freising 
Attenklrchen 
Echmg 
Frelsmg 
Moosburg a.dJsar 
Neufahrn b.Frelsmg 
Rudelzhausen 

Landkreis Fürstenfeldbruck 
Adelshofen 
Alling 
Althegnenberg 
Eichenau 
Fürstenfeldbruck 
Germenng 
Gröbenzell 
Mmsach 
Mammendorf 
Mittelstetten 
Olchmg 
Puchhelm 
Türkenfeld 

Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
Murnau a.Staffelsee 

Landkreis Landsberg am Lech 
Dleßen a.Ammersee 
Greifenberg 
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Schondorf a.Ammersee 
Utting a.Ammersee 

Landkreis Miesbach 
Gmund a.Tegernsee 
Miesbach 

Landkreis München 
Aschhelm 
Bmerbrunn 
Garchmg b.München 
Gräfelfing 
Grasbrunn 
Haar 
HöhenkIrchen -Siegerts brunn 
Hohenbrunn 
Ismanmg 
Kirchhelm b.München 
Neubiberg 
Neuned 
Oberhachmg 
o berschleißhelm 
Ottobrunn 
Planegg 
Putz brunn 
Straßlach -Dmgharting 
TaufkIrchen 
Unterhachmg 
Unterschleißhelm 

Landkreis Rosenheim 
Bad Aibling 

Landkreis Starnberg 
Berg 
Gilchmg 
Herrschmg a.Ammersee 
Krailling 
Pöckmg 
Weßling 
Wörthsee 

Landkreis Weilheim-Schongau 
Bernned am Starnberger See 
Weilhelm 1. 0 B 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

Kreisfreie Stadt 
Regensburg 

Landkreis Regensburg 
Lappersdorf 
Neutraubling 

Regierungsbezirk Oberfranken 

Kreisfreie Stadt 
Bamberg 

411 
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(zu § 1b) 
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Regierungsbezirk Mittelfranken 

Kreisfreie Städte 
Erlangen 
Fürth 
Nürnberg 

Regierungsbezirk Unterfranken 

Kreisfreie Städte 
Aschaffenburg 
Würzburg 

Regierungsbezirk Schwaben 

Kreisfreie Städte 
Augsburg 
Kempten (Allgäu) 11 • 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. August 2013 In Kraft. 

München, den 23. Juli 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 



Gesetz- und Nr. 1412013 473 

752-2-W 

zum 

Vom 23. Juli 2013 

Auf Grund des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des Zuständig
keitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mal 2013 (GVBl S. 246, 
BayRS 2015-1-S) erlässt die Bayensche StaatsregIe
rung folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zum Vollzug wirtschaftsrecht
licher Vorschriften (ZustWiV) vom 2. Januar 2000 
(GVBI S. 2, BayRS 752-2-W), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 4. Februar 2013 (GVBI S. 30), wlfd 
WIe folgt geändert: 

1. § 1 b wIrd § 2. 

2. In § 5 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte "stellvertre
tenden Leiter oder eme stellvertretende Leitenn 
(Stellvertretung)" durch das Wort" Stellvertreter" 
ersetzt. 

3. Es wlfd folgender neuer § 14 emgefügt: 

ber 2011 über die BezeIchnungen von Textilfasern 
und die damit zusammenhängende Etikettierung 
und KennzeIchnung der Faserzusammensetzung 
von Textilerzeugmssen und zur Aufhebung der 
Richtlime 73/44/EWG des Rates und der Richtlim
en 96/73/EG und 20081121/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABI L 272 S. 1, ber. ABI 
L 120 S. 16)." 

4. Der bIshenge § 14 WIrd § 15. 

5. Der bIshenge § 15 WIrd § 16 und WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift WIrd das Wort ", Außer
Kraft-Treten" gestnchen. 

b) Satz 2 wlfd aufgehoben; 1m bIshengen Satz 1 
entfällt die Satznummenerung. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. September 2013 m 
,,§ 14 Kraft. 

TextilkennzeIchnung München, den 23. Juli 2013 

DIe KreIsverwaltungsbehörden smd die zu- Der Bayerische Ministerpräsident 
ständigen Marktüberwachungsbehörden 1m Sinn 
der Verordnung (EU) Nr. 100712011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27 Septem- Horst See hof er 



414 Gesetz- und Nr.1412013 

2230-1-1-5-UK 

Sechste Verordnung 
zur Änderung der 

Schulerrichtungsverordnung 

Vom 6. Juli 2013 

Auf Grund des Art. 26 Abs. 1 des Bayenschen 
Gesetzes über das Erzlehungs- und Unternchtswe
sen (BayEUG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. MaI 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 
2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 9. Juli 2012 (GVBl S. 344), erlässt das Bayensche 
StaatsmIlllstenum für Unterncht und Kultus folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Änderung der Schulernchtungsverordnung 

DIe Verordnung über die Ernchtung staatlicher 
Schulen (Schulernchtungsverordnung - SchErnchtV) 
vom 14. März 2008 (GVBl S. 96, BayRS 2230-1-1-5-
UK), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Juli 
2012 (GVBl S. 399), WIrd WIe folgt geändert: 

1. In Anlage 3 Teil 1 WIrd m Nr. 1.4 Spalte 2, Nr. 1.8 
Spalte 2, Nr. 1.11 Spalte 2, Nr. 1.16 Spalte 2, 
Nr. 1.21 Spalte 2, Nr. 2.2 Spalte 2, NI. 2.4 Spalte 2, 
Nr. 2.8 Spalte 2, Nr. 2.9 Spalte 3, NI. 2.10 Spal
te 2, Nr. 2.11 Spalte 3, NI. 2.12 Spalte 3, Nr. 2.13 
Spalte 2, Nr. 3.1 Spalte 2, Nr. 3.4 Spalte 2, Nr. 3.7 
Spalte 2, Nr. 3.10 Spalte 2, Nr. 4.2 Spalte 2, NI. 4.6 
Spalte 2, NI. 4.9 Spalte 2, Nr. 4.10 Spalte 3, Nr. 4.11 
Spalte 2, Nr. 4.14 Spalte 2, Nr. 4.15 Spalte 3, 
Nr. 4.16 Spalte 3, NI. 5.1 Spalte 2, NI. 5.4 Spalte 2, 
Nr. 5.5 Spalte 3, NI. 5.6 Spalte 2, Nr. 5.11 Spalte 2, 
Nr. 6.1 Spalte 2, Nr. 6.5 Spalte 2, Nr. 6.8 Spalte 2, 
Nr. 6.9 Spalte 3, Nr. 6.10 Spalte 3, Nr. 6.11 Spal
te 2, Nr. 6.12 Spalte 3, Nr. 6.13 Spalte 2, Nr. 7.3 
Spalte 2, Nr. 7.5 Spalte 3, Nr. 7.6 Spalte 2, Nr. 7.9 
Spalte 2, NI. 7.10 Spalte 2, NI. 7.12 Spalte 2, 
NI. 7.13 Spalte 3, Nr. 7.16 Spalte 2, NI. 7.20 Spal
te 2, Nr. 7.21 Spalte 2, Nr. 7.22 Spalte 3, Nr. 7.23 
Spalte 3, Nr. 7.24 Spalte 2, Fußnoten 1, 2 und 3 Je
weils das Wort "HauswIrtschaft" durch die Worte 
"Ernährung und Versorgung" ersetzt. 

2. In Anlage 8 Nr. 1.2 Spalte 2 WIrd das Wort "Haus
wIrtschaft" durch die Worte "Ernährung und Ver
sorgungsmanagement" ersetzt. 

3. In Anlage 11 Spalte 3 Nrn. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 
5.3,5.4,6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3,7.5 und 7.7 WIrd 
Jeweils das Wort "HaUSWIrtschaft" durch die Wor
te "Ernährung und Versorgung" ersetzt. 

§2 

Weitere Änderung der Schulernchtungsverordnung 

DIe Schulernchtungsverordnung, zuletzt geän
dert durch § 1 dieser Verordnung, WIrd WIe folgt ge
ändert: 

1. § 3 WIrd aufgehoben. 

2. Der bIshenge § 4 WIrd § 3; Abs. 5 und 6 werden 
aufgehoben. 

3. Anlage 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgende neue Nr. 1.40 emgefügt: 

"Lfd. Nr. BezeIchnung der Schule 

1.40 Staatliche Realschule Murnau" 

b) DIe bIshengen Nrn. 1.40 und 1.41 werden 
Nrn. 1.41 und 1.42. 

c) Es werden folgende neue Nrn. 1.43 und 1.44 
emgefügt: 

"Lfd. Nr. BezeIchnung der Schule 

1.43 Staatliche Realschule Oberding 

1.44 Staatliche Realschule Odelzhausen" 

d) DIe bIshengen Nrn. 1.42 bIS 1.45 werden 
Nrn. 1.45 bIS 1.48. 

e) Es WIrd folgende neue Nr. 1.49 emgefügt: 

"Lfd. Nr. BezeIchnung der Schule 

1.49 Staatliche Realschule Pnen a.Chlem
see". 

f) DIe bIshengen Nrn. 1.46 bIS 1.60 werden 
Nrn. 1.50 bIS 1.64. 

g) Es WIrd folgende neue Nr. 2.13 emgefügt: 

"Lfd. Nr. BeZeIchnung der Schule 

2.13 Staatliche Realschule Mamburg" 

h) DIe bIshengen Nrn. 2.13 bIS 2.27 werden 
Nrn. 2.14 bIS 2.28. 
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i) Es wIrd folgende neue Nr. 6.30 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung der Schule 

6.30 Staatliche Realschule Schonungen 11 

j) DIe bIshengen Nrn. 6.30 bIS 6.33 werden 
Nrn. 6.31 bIS 6.34. 

4. Anlage 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Es wIrd folgende neue Nr. 1.37 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung der Schule und ggf. 
Name der Schule 

1.37 GymnasIUm HöhenkIrchen
Siegertsbrunn 11 • 

b) DIe bishengen Nrn. 1.37 bIS 1.75 werden 
Nrn. 1.38 bIS 1.76. 

c) Es wIrd folgende neue Nr. 1.77 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung der Schule und ggf. 
Name der Schule 

1.77 GymnasIUm München-Trudenng ll 

d) DIe bIshengen Nrn. 1.76 bIS 1.107 werden 
Nrn. 1.78 bIS 1.109. 

e) Es WIrd folgende neue Nr. 2.6 eingefügt: 

f) 

"Ud. Nr. Bezeichnung der Schule und ggf. 
Name der Schule 

2.6 GymnasIUm Ergolding ll 

DIe bIshengenNrn. 2.6bIS 2.27 werden Nrn. 2.7 
bIs 2.28. 

g) Es WIrd folgende neue Nr. 7.8 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung der Schule und ggf. 
Name der Schule 

7.8 GymnasIUm Buchloe ll 

h) DIe,bIshengenNrn. 7.8bIS7.41 werden Nrn. 7.9 
bIS 7 42. 

5. Anlage 3 Teil 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 2.7 Spalte 3 werden die Worte "Staatli
che Fachschule (Technikerschule) für MaschI
nenbautechnik Landshut ll durch die Worte 
" Staatliches Berufliches Schulzentrum Lands
hut 11 ersetzt. 

b) In Nr. 3.13 Spalte 3 werden die Worte "Staat
liche Berufsschule Weiden 11 durch die Worte 
"Staatliches Berufliches Schulzentrum WeI
den l.d.OPf. 11 ersetzt. 
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c) Nrn. 4.14 bIS 4.16 erhalten folgende Fassung: 

"Ud. Nr. Bezeichnung OrganIsatonsche 
der Schule Verbmdung 

4.14 Staatliche Berufs- Staatliches 
fachschule für Berufliches 
Ernährung und Schulzentrum 
Versorgung Kronach 
Kronach 

4.15 Staatliche Berufs- Staatliches 
fachschule für Berufliches 
Kinderpflege Schulzentrum 
Kronach Kronach 

4.16 Staatliche Berufs- Staatliches 
fachschule für Berufliches 
SozIalpflege Schulzentrum 
Kronach Kronach ll 

d) In Nr. 5.9 Spalte 3 werden die Worte "Staatli
che Berufsschule Roth ll durch die Worte "Be
rufliches Schulzentrum Roth 11 ersetzt. 

e) In Fußnote 1 werden die Worte "Nr. 2.4 11 

durch die Worte "Nr. 2.5 11 ersetzt. 

f) In Fußnote 2 werden die Worte "Nr. 4.2 11 

durch die Worte "Nr. 4.3 11 ersetzt. 

g) In Fußnote 3 werden die Worte "Nr. 4.3 11 

durch die Worte "Nr. 4.4 11 ersetzt. 

6. Anlage 4 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Teil 1 Nr. 4.3 Spalte 3 werden die Worte 
"Staatliches Berufliches Schulzentrum Markt
red witz-Wunsiedel ll emgefügt. 

b) Teil 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Es wIrd folgende Nr. 2.1 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung OrganIsatonsche 
der Schule Verbmdung 

2.1 Staatliche Wirt- Staatliche 
schaftsschule Berufsschule 
Abensberg KelheIm" 

bb) Nr. 3.1 erhält folgende Fassung: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

OrganIsatonsche 
Verbmdung 

3.1 Staatliche Wirt- Staatliches 
schaftsschule Berufliches 
Neumarkt l.d.OPf. Schulzentrum 

Neumarkt 
l.d.OPf. 11 

cc) Es wIrd folgende neue Nr. 5.1 emgefügt: 
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"Ud. Nr. BezeIchnung Orgamsatonsche 
der Schule Verbmdung 

5.1 Staatliche Wirt- Staatliche 
schaftsschule Berufsschule 
Greding Eichstätt" . 

dd) DIe bishenge Nr. 5.1 WIrd Nr. 5.2. 

7 Anlage 5 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 1.2 Spalte 3 werden die Worte" Staatli
che Berufsschule Altötting" emgefügt. 

b) In Nr. 1.3 Spalte 3 und Nr. 1.4 Spalte 3 wer
den Jeweils die Worte" Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Wasserburg" emgefügt. 

c) In Nr. 2.1 Spalte 3 werden die Worte "Staatli
che Berufsschule I Deggendorf" emgefügt. 

d) In Nr. 2.2 Spalte 3 werden die Worte "Staat
liche Berufsfachschule für Maschmenbau 
Landshut" durch die Worte "Staatliches Be
rufliches Schulzentrum Landshut " ersetzt. 

e) In Nr. 2.5 Spalte 3 werden die Worte "Karl
Peter-Obermmer-Schule Passau Staatliche 
Berufsschule I" emgefügt. 

f) Nr. 3.2 erhält folgende Fassung: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

Orgamsatonsche 
Verbmdung 

3.2 Staatliche Fach- Staatliches 
schule (Techniker- Berufliches 
schule) für Bau- Schulzentrum 
technik Neumarkt Neumarkt 
l.d.OPf. l.d.OPf." 

g) In Nr. 3.3 Spalte 3 werden die Worte "Werner
von -Siemens-Schule Staatliche Berufsschule 
Cham" emgefügt. 

h) In Nr. 4.2 Spalte 3 werden die Worte "Staatli
che Berufsschule I Bayreuth" emgefügt. 

i) In Nr. 4.3 Spalte 3 werden die Worte "Frel
herr-von-Rast-Schule Staatliche Berufsschu
le I Coburg" emgefügt. 

j) In Nr. 4.12 Spalte 3 werden die Worte "Staatli
ches Berufliches Schulzentrum Marktredwitz
Wunsiedel" emgefügt. 

k) In Nr. 5.1 werden m Spalte 2 das Wort " Um
welttechnik" durch das Wort "Umweltschutz
technik" ersetzt und m Spalte 3 die Worte 
"Staatliches Berufliches Schulzentrum Ans
bach" emgefügt. 

1) In Nr. 5.3 Spalte 3 werden die Worte "Staat
liches Berufliches Schulzentrum Roth" emge
fügt. 

m) In Nr. 6.2 werden m Spalte 2 nach dem Wort 
"für" das Wort "das" emgefügt und m Spal
te 3 die Worte "Staatliche Berufsschule Bad 
Kissmgen" emgefügt. 

n) In Nr. 6.4 Spalte 3 werden die Worte "Jakob
Preh-Schule Staatliche Berufsschule Bad 
Neustadt a.d.Saale" emgefügt. 

0) In Nr. 6.5 Spalte 3 werden die Worte "Staatli
che Berufsschule Mam-Spessart m Karlstadt" 
emgefügt. 

p) In Nr. 7.1 Spalte 3 werden die Worte "Lud
wIg-Bölkow-Schule Staatliche Berufsschule 
Donauwörth" emgefügt. 

q) In Nr. 7.2 Spalte 2 werden die Worte "a.d. 
Donau" angefügt und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Höchstädt a.d.Donau 11 emgefügt. 

r) In Nr. 7.3 Spalten 2 und 3 WIrd Jeweils das 
Wort" (Allgäu) 11 angefügt. 

8. Anlage 6 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgende neue Spalte 3 emgefügt: 

"Orgamsatonsche Verbmdung ll 

b) Nr. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 1.3 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeI
chen ,,1)11 gestnchen. 

bb) In Nr. 1.5 Spalte 2 wIrd das FußnotenzeI
chen ,,2)11 gestnchen. 

cc) Es wIrd folgende neue Nr. 1.6 emgefügt: 

"Lfd. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

1.6 Staatliche Fach
oberschule 
Holzkirchen " . 

Orgamsatonsche 
Verbmdung 

dd) DIe bishenge Nr. 1.6 wIrd Nr. 1.7. 

ee) DIe bishenge Nr. 1.7 WIrd Nr. 1.8; es 
werden m Spalte 2 das Fußnotenzeichen 
,,2)11 gestnchen und m Spalte 3 die Worte 
"Staatliche Berufsschule Landsberg ll em
gefügt. 

ff) DIe bishenge Nr. 1.8 WIrd Nr. 1.9. 

gg) DIe bishenge Nr. 1.9 WIrd Nr. 1.10; es wer
den m Spalte 2 die Worte '" Verwaltung 
und RechtspflegeIl durch die Worte" und 
Verwaltung 11 ersetzt SOWIe das Fußnoten
zeichen ,,4)11 gestnchen und m Spalte 3 die 
Worte " Staatliche Wirtschaftsschule Mün
chen 11 emgefügt. 
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hh) DIe blshenge Nr. 1.10 WIrd Nr. 1.11; es 
werden m Spalte 2 das Fußnotenzeichen 
,,5)" gestnchen und m Spalte 3 die Wor
te "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Neuburg a.d.Donau" emgefügt. 

ii) DIe blshenge Nr. 1.11 WIrd Nr. 1.12. 

jj) Es wIrd folgende neue Nr. 1.13 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

1.13 Staatliche Fach
oberschule 
Scheyern 

Orgamsatonsche 
Verbmdung 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Pfaffenhofen" 

kk) DIe blshenge Nr. 1.12 WIrd Nr.1.14. 

11) Es WIrd folgende Nr. 1.15 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

1.15 Staatliche 

Orgamsatorische 
Verbmdung 

Fachoberschule 
Unterschleißhelm" . 

mm) DIe blshengen Nrn. 1.13 und 1.14 werden 
Nrn. 1.16 und 1.17. 

c) Nr. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 2.2 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,6)" gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliche Berufsschule Kel
helm" emgefügt. 

bb) In Nr. 2.3 werden m Spalte 3 die Worte 
"Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Landshut " emgefügt. 

cc) In Nr. 2.6 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,3)" gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliche Berufsschule Re
gen" emgefügt. 

dd) In Nr. 2.7 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,7)" gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliches Berufliches Schul
zentrum Landshut-Schönbrunn" emge
fügt. 

\ 
ee) In Nr. 2.9 werden m Spalte 2 das Fußno-

tenzeichen ,,8)" gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliches Berufliches Schul
zentrum Waldkirchen " emgefügt. 

d) Nr. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 3.1 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,9)/1 gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliches Berufliches Schul
zentrum Amberg /I emgefügt. 
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bb) In Nr. 3.5 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,10)/1 gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliches Berufliches Schul
zentrum Oskar-von-Miller Schwandorf" 
emgefügt. 

e) Nr. 4 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 4.4 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,11) /I gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliches Berufliches Schul
zentrum Forchhelm /I emgefügt. 

bb) In Nr. 4.5 Spalte 2 werden die Worte 
,,(Ausbildungsnchtung Agrarwirtschaft, 
Bio- und Umwelttechnologie ) /I angefügt. 

cc) In Nr. 4.6 werden in Spalte 2 das Fußno
tenzeIchen ,,12)" gestnchen und m Spal
te 3 die Worte "Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Kulmbach /I emgefügt. 

dd) In Nr. 4.7 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,13)/1 gestnchen und m Spal
te 3 die Worte "Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Marktredwitz-Wunsledel/l 
emgefügt. 

f) Nr. 5 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 5.5 Spalte 3 werden die Worte 
" Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Ansbach /I emgefügt. 

bb) In Nr. 5.6 Spalte 3 werden die Worte 
" Staatliche Berufsschule Weißenburg 
1. Bay. (Personalumon) /I emgefügt. 

g) In Nr. 6 wIrd folgende Nr. 6.7 angefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

6.7 Staatliche 
Fachoberschule 
Würzburg/l. 

Orgamsatonsche 
Verbmdung 

h) Nr. 7 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 7.7 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,14)/1 gestnchen und m Spalte 3 
die Worte" Staatliches Berufliches Schul
zentrum Lmdau (Bodensee ) /I emgefügt. 

bb) In Nr. 7.9 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,15)/1 gestnchen und m Spal
te 3 die Worte "Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Neusäß" emgefügt. 

cc) In Nr. 7.11 werden m Spalte 2 das Fußno
tenzeichen ,,16)/1 gestnchen und m Spalte 3 
die Worte "Staatliches Berufliches Schul
zentrum Immenstadt 1. Allgäu /I emgefügt. 

i) DIe Fußnoten 1 bIS 16 werden aufgehoben. 
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9. Anlage 7 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Es wIrd folgende neue Spalte 3 emgefügt: 

1/ Orgamsatonsche Verbmdung 11 

b) In Nr. 1.3 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
1/ 1)11 gestnchen. 

c) In Nr. 1.7 Spalte 2 wIrd das FußnotenzeIchen 
,,2)11 gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliche Berufsschule Landsberg ll 

emgefügt. 

d) In Nr. 1.8 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
,,3)11 gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Miesbach 11 emgefügt. 

e) In Nr. 1.10 Spalte 2 werden nach dem Wort 
" Wirtschaft 11 die Worte "und Verwaltung 11 

emgefügt und das FußnotenzeIchen ,,4)11 ge
stnchen. 

f) Es WIrd folgende neue Nr. 1.11 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

Orgamsatonsche 
Verbmdung 

1.11 Staatliche Staatliches 
Berufsoberschule Berufliches 
Neuburg Schulzentrum 
a.d.Donau Neuburg 

a.d.Donau 11 • 

g) DIe bIshenge Nr. 1.11 WIrd Nr. 1.12. 

h) DIe bIshenge Nr. 1.12 wIrd Nr. 1.13; m Spal
te 2 WIrd das FußnotenzeIchen ,,5)11 gestnchen 
und m Spalte 3 werden die Worte "Staatliches 
Berufliches Schulzentrum Pfaffenhofen" em
gefügt. 

i) DIe bIshengen Nrn. 1.13 bIS 1.15 werden 
Nrn. 1.14 bIS 1.16. 

j) In Nr. 2.2 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
,,6)" gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte " Staatliche Berufsschule KelheIm" em
gefügt. 

k) In Nr. 2.3 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
,,7)11 gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliche Berufsschule Landshut I" 
emgefügt. 

1) In Nr. 2.6 Spalte 2 werden die Worte " (Aus
bildungsnchtung Technik) 11 und das Fußno
tenzeIchen ,,13)11 gestnchen SOWIe m Spalte 3 
die Worte "Staatliche Berufsschule Regen" 
emgefügt. 

m) In Nr. 2.7 Spalte 2 wIrd das FußnotenzeIchen 
,,8)" gestnchen und m Spalte 3 werden die 

Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Landshut-Schönbrunn" emgefügt. 

n) In Nr. 2.9 Spalte 2 werden die Worte" (Ausbil
dungsnchtung Technik)" und das Fußnoten
zeIchen ,,14)" gestnchen SOWIe m Spalte 3 die 
Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
WaldkIrchen " emgefügt. 

0) In Nr. 3.1 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
,,9)" gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Amberg" emgefügt. 

p) In Nr.3.5 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
,,10)" gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Oskar-von-Miller Schwandorf" emgefügt. 

q) In Nr. 4.5 Spalte 2 WIrd das FußnotenzeIchen 
" 11) 11 gestnchen und m Spalte 3 werden die 
Worte "Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Kulmbach 11 emgefügt. 

r) In Nr. 4.6 Spalte 2 werden die Worte" (Ausbil
dungsnchtung Technik und Wirtschaft)" und 
das FußnotenzeIchen ,,15)" gestnchen sOWIe 
m Spalte 3 die Worte " Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Marktredwitz-Wunsredel" em
gefügt. 

s) In Nr. 5.2 Spalte 2 werden die Worte ,( (Ausbil
dungsnchtung Wirtschaft und Verwaltung)" 
angefügt. 

t) In Nr. 5.6 Spalte 3 werden die Worte "Staat
liche Berufsschule Weißenburg 1. Bay. (Perso
nalumon)" emgefügt. 

u) Es wIrd folgende Nr. 6.7 angefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung 
der Schule 

6.7 Staatliche 
Berufsoberschule 
Würzburg". 

Orgamsatonsche 
Verbmdung 

v) In Nr. 7.3 Spalte 2 werden die Worte " (Aus
bildungsnchtung Technik und Wirtschaft) 11 

gestnchen. 

w) In Nr. 7.7 Spalte 2 werden die Worte ,,(Ausbil
dungsnchtung Technik und Wirtschaft)" und 
das FußnotenzeIchen ,,12) 11 gestnchen sOWIe 
m Spalte 3 die Worte " Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Lmdau (Bodensee) " emgefügt. 

x) In Nr. 7.10 Spalte 2 werden die Worte ,,(Aus
bildungsnchtung Wirtschaft und AgrarwIrt
schaft) " und das FußnotenzeIchen ,,16)" gestn
chen und in Spalte 3 die Worte 1/ Staatliches 
Berufliches Schulzentrum Neusäß" emgefügt. 

y) DIe Fußnoten 1 bIS 16 werden aufgehoben. 
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10. Anlage 8 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 1.1 Spalte 2 wIrd das Fußnotenzeichen 
,,1)" angefügt. 

b) In Nrn. 1.2 und 1.3 wIrd das Fußnotenzeichen 
,,1)" durch das Fußnotenzeichen ,,2)" ersetzt. 

c) In Nr. 1.4 WIrd das Fußnotenzeichen ,,2)" durch 
das Fußnotenzeichen ,,3)" ersetzt. 

d) In Nr. 1.5 WIrd das Fußnotenzeichen ,,3)" durch 
das Fußnotenzeichen ,,4)" ersetzt. 

e) Es werden folgende Nrn. 2 und 3 angefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung der Schule 

2. 

3. 

3.1 

Regierungsbezirk 

Staatliche Fachakademie für Fremd
sprachenberufe WeIden l.d.OPf. 51" 

f) Es wIrd folgende neue Fußnote 1 emgefügt: 

" 1) DIe Schule 1st orgamsatonsch mit der 
Staatlichen Berufsschule FreIsmg und der 
Staatlichen Berufsfachschule für Kinder
pflege FreIsmg verbunden. " 

g) DIe bishengen Fußnoten 1 bIS 3 werden Fuß
noten 2 bIS 4. 

h) Es WIrd folgende Fußnote 5 angefügt: 

,,5) DIe Schule 1st orgamsatonsch mit dem 
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum 
WeIden l.d.OPf. verbunden und bIS zum 
31. Januar 2017 befnstet." 

11. Anlage 11 wIrd Wie folgt geändert: 

a) Nr. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 1.1 WIrd aufgehoben. 

bb) DIe bishenge Nr. 1.2 WIrd Nr. 1.1. 

cc) DIe bishengen Nrn. 1.3 und 1.4 werden 
Nrn. 1.2 und 1.3. 

dd) DIe bishenge Nr.1.5 wIrd Nr. 1.4; m Spal
te 3 werden die Worte " Staatliche Berufs
oberschule Neuburg a.d.Donau" ange
fügt. 

Nr.14/2013 

ee) Es werden folgende neue Nrn. 1.5 und 1.6 
emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

1.5 

1.6 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Pfaffenhofen 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Rosenhelm 

Staatliche 
Berufsschule 
Pfaffenhofen, 

Staatliche 
Berufsoberschule 
Scheyern, 

Staatliche 
Fachoberschule 
Scheyern 

Staatliche 
Berufsschule I 
Rosenheim, 

Fachschule 
für Holztechnik 
Rosenhelm" 

ff) DIe bishengen Nrn. 1.6 und 1.7 werden 
Nrn. 1.7 und 1.8. 

gg) Es WIrd folgende Nr. 1.9 angefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

1.9 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Wasserburg 

Staatliche 
Berufsschule 
Wasserburg, 

Staatliche Fach
schule für Kunst
stofftechnik und 
Fachverbund
technologie 11 • 

b) Nr. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Es WIrd folgende neue Nr. 2.2 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

2.2 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Landshut 

Staatliche Berufs
fachschule für 
Maschmenbau, 
Landshut, 

Staatliche 
Fachoberschule 
Landshut, 

Staatliche Fach
schule (Tech
nikerschule ) für 
Maschmenbau -
technik, Lands
hut". 
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bb) DIe bIshenge Nr. 2.2 wnd Nr. 2.3. 

cc) DIe bIshengen Nrn. 2.3 und 2.4 werden 
Nrn. 2.4 und 2.5. 

dd) DIe bIshenge Nr. 2.5 wIrd Nr. 2.6; m Spal
te 3 werden Jeweils das ZeIchen " *" und 
die Worte ,,(Ausbildungsnchtung Tech
nik)" gestnchen. 

ee) DIS bIshenge NI. 2.6 wnd Nr. 2.7 

c) Nr. 3 wnd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 3.1 Spalte 3 erhält folgende Fassung: 

" Schulen des Schulzentrums 

Staatliche Berufsschule Amberg, 

Staatliche Berufsfachschule für kaufmänmsche 
ASSIstenten Amberg, 

Staatliche Fachschule (Technikerschule) für 
Mechatronik und Elektrotechnik, 

Staatliche Fachoberschule Amberg, 

Staatliche Berufsoberschule Amberg" 

bb) Es WIrd folgende neue Nr. 3.2 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

3.2 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 

Staatliche Wirt
schaftsschule 

Schulzentrum Neumarkt 
Neumarkt l.d.OPf. l.d.OPf., 

Staatliche Fach
schule (Tech
nikerschule) für 
Bautechnik Neu
markt l.d.OPf." 

cc) DIe bIshenge Nr. 3.2 WIrd Nr. 3.3. 

dd) DIe bIshenge Nr. 3.3 wnd Nr. 3.4; m Spal
te 2 WIrd das Wort "Regensburg" durch 
die Worte " Regensburger Land" ersetzt. 

ee) DIe bIshengen Nrn. 3.4 und 3.5 werden 
Nrn. 3.5 und 3.6. 

Nr.1412013 

ff) Es wird folgende neue Nr. 3.7 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

3.7 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
WeIden l.d.OPf. 

Staatliche Berufs
fachschule für 
Fremdsprachen -
berufe WeIden 
l.d.OPf., 

Staatliche Fach
akademIe für 
Fremdsprachen -
berufe WeIden 
l.d.OPf." 

gg) DIe bIshenge Nr. 3.6 wnd Nr. 3.8. 

d) Nr. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nrn. 4.2, 4.3 und 4.4 WIrd Jeweils m 
Spalte 3 das ZeIchen " *" gestnchen. 

bb) Es WIrd folgende neue Nr. 4.8 emgefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

4.8 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Marktredwitz
Wunsledel 

Staatliche 
Berufsschule 
Marktredwitz
Wunsledel, 

Staatliche 
Fachoberschule 
Marktredwitz, 

Staatliche 
Berufsoberschule 
Marktredwitz, 

Staatliche Fach
schule (Tech
nikerschule ) für 
Stemtechnik 
Wunsledel, 

Staatliche 
Wirtschaftsschule 
Wunsledel" 

cc) DIe bIshengen Nrn. 4.8 und 4.9 werden 
Nrn. 4.9 und 4.10. 

e) Nr. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 5.1 Spalte 3 werden die Worte 
"Staatliche Fachschule (Technikerschu
le) für UmweltschutztechnologIe und re
generative EnergIen Ansbach/Tnesdorf" 
angefügt. 
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bb) Es wlfd folgende Nr. 5.5 angefügt: 

"Ud. Nr. BezeIchnung des Schulen des 

5.5 

Schulzentrums Schulzentrums 

Staatliches 
Berufliches 
Schulzentrum 
Roth 

Staatliche Berufs
schule Roth, 

Staatliche 
Berufsfachschule 
für techmsche 
AssIstenten für 
Informatik Roth, 

Staatliche Fach
schule (Tech
nikerschule) für 
Fahrzeugtechnik 
und Elektro
rnobilität Roth" 

f) Nr. 7 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 7.2 Spalte 3 werden die Worte 
"Staatliche Fachschule (Technikerschule ) 
für Umweltschutztechnik und regenerati
ve EnergIen Höchstädt a.d.Donau" ange
fügt. 

bb) In Nr. 7.4 Spalte 3 werden die Worte 
,,(Ausbildungsnchtung Technik und Wirt
schaft)" gestnchen. 

cc) In Nr. 7.5 Spalte 3 werden die Worte 
,,(Ausbildungsnchtung Wirtschaft und 
AgrarwIrtschaft) " gestnchen. 

§3 

Inkrafttreten 

IDIese Verordnung tritt am 1. August 2013 In 

Kraft. 2 AbweIchend von Satz 1 tritt § 1 mit Wirkung 
vom 1. August 2012 In Kraft. 

München, den 6. Juli 2013 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. LudwIg S p a e n 1 e, StaatsmImster 
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210-3-1-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über das Meldewesen 

Vom 15. Juli 2013 

Auf Grund des Art. 17 Abs. 3 des Gesetzes über 
das Meldewesen (Meldegesetz - MeldeG) vom 8. De
zember 2006 (GVBl S. 990, BayRS 210-3-1), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 22. Mal 2013 (GVBl S. 307), 
erlässt das Bayensche StaatsmlnIstenum des Innern 
folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über das Meldewesen (DVMeldeG) vom 26. Juli 2008 
(GVBl S. 558, BayRS 210-3-1-1) WIrd WIe folgt geän
dert: 

1. § 4 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift WIrd das Wort "Außerkraft
treten" durch das Wort" Übergangsregelung" 
ersetzt. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lAbweIchend von § 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, Sätze 2 und 3 können die Vordrucke 
nach den Mustern der Anlagen 1, 1 bund 2 
In ihrer bIS zum Ablauf des 31. Juli 2013 gel
tenden Fassung bIS zum Ablauf des 1. Januar 

2014 verwendet werden. 2DIe Daten zur Lohn
steuerkarte, zur Steuerklasse, zur rechtlichen 
Zugehöngkeit des nIcht mitzIehenden Ehe
gatten zu eIner ReliglOnsgesellschaft SOWIe 
zur Rechtsstellung der angemeldeten Kinder 
zum Vater und zur Mutter dürfen nIcht mehr 
erhoben werden." 

2. Anlage 1 erhält die Fassung der Anlage 1 zu die
ser Verordnung. 

3. Anlage 1b erhält die Fassung der Anlage 2 zu die
ser Verordnung. 

4. Anlage 2 erhält die Fassung der Anlage 3 zu die
ser Verordnung. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. August 2013 In Kraft. 

München, den 15. Juli 2013 

Bayerisches Staats ministerium des Innern 

Joachlm Her r man n, StaatsmInIster 
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(zu § 1 Nr. 2) 
.. .MIdll . .i.c:B.UC: 1 

Bitte Ausfüllanleitung beachten! I Die nachstehenden Daten werden auf Grund von Tagesstempel der Meldebehörde 
Verwenden Sie bel mehr als 4 anzumeldenden Art. 13, 15 und 17 des Gesetzes über das Meldewesen erhoben. 
Personen bitte weitere Meldescheme! 

MAklAhll-!it.örde 0.0_-

I Ta, 

I Mr

at 

I JT GemeIndeschlüssel Gemeindeschlüssel 

Tag des Einzugs: 

Neue Wohnung (Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk) Bishenge Hauptwohnung (Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk) 

(PLZ, Ort, Gemeinde) (PLZ, Ort, Gemeinde, Landkreis: falls Ausland auch Staat angeben) 

Die neue Wohnung ISt Im Bereich des Bundesgebietes die Haben Sie nicht "einzige Wohnung" angegeben, füllen Sie bitte den Vordruck zur 

D elnzlqe Wohnunq D Hauptwohnunq D Nebenwohnunq Anmeldung bel weiteren Wohnungen Im Inland aus. 

Nur ausfüllen bei Zuzug aus dem Ausland: letzte Wohnung Im Bundesgebiet (PLZ, Ort, Straße/Platz, Flausnummer) 

Ud. Nr. Familienname (Ehename) Frühere Namen (z.B. Geburtsname) Vorname(n) (Rufname unterstreichen) 

1 

2 

3 

4 

Ud. Nr. Doktorgrad Familienstand Geschlecht Geburtsdatum 
Geburtsort 
(Gemeinde, Landkreis; falls Ausland: auch Staat anqeben) 

1 DMDw 

2 DMDw 

3 DMDw 

4 DMDw 

Ud. Nr. Staatsangehöngkeit( en) 
Religion Datum und Ort der Eheschließung/der Begründung der Lebens-
(siehe Ausfüllanleitung) partnerschaft 

1 

2 

3 

4 

L,beo SI, d,,,,,,ft g"","01 "'" Ih"m moht mit-I 
Angaben über nicht mitziehenden Ehegatten/Lebenspartner ziehenden Ehegatten/ Lebenspartner? Dja Dneln 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Familienname Geburtsdatum 

Vorname(n) 

Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer) 

(PLZ, Ort) 

Pass- und Ausweisdaten: 

Ud. Nr. 
Personalausweis (PA) - Reisepass (RP) Kinderreisepass (KRP) Ausstellungs- Gültig bis Für FlüchtlingeNertnebene: 
Kinderausweis (KA) datum Wohnsitz am 1. Sept. 1939 
Art Senennummer Ausstellungsbehörde (Wohnort, Landkreis, Provinz) 

1 

2 

3 

4 

Gesetzliche Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Geburtsdatum, Anschrift) 

Wegen der Möglichkeit, Datenübermittlungen In bestimmten Fällen zu Widersprechen, beachten Sie bitte die Ausfüllanleitung. 
Ort, Datum I Unterschrift der meldepflichtigen Person 
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ANMELDUNG BEI DER MELDEBEHÖRDE 
Erläuterungen zum Ausfüllen des Meldescheins 

Anlage 2 
(zu § 1 Nr. 3) 

"Anlage Ib 

1. Allgemeine Hinweise 
1.1 Der Meldeschein Ist wahrheitsgemäß und vollständig In deutlicher Schrift auszufüllen, zu unterschreiben und 

Innerhalb einer Woche nach dem Beziehen der Wohnung der Meldebehörde (Gemeinde, Verwaltungsgemein
schaft, Stadt) zuzuleiten. 

1.2 Sie haben der Meldebehörde auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, persönlich zu erscheinen 
und die zum Nachweis der Angaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

1.3 Falls eine Antwort für Sie nicht zutrifft, machen Sie bitte einen Strich. Bitte kreuzen Sie, falls Kästchen vorhan
den sind, zutreffende Antworten an. 

1.4 Grundsätzlich ISt für Jede anzumeldende Person ein eigener Meldeschein zu verwenden. Ehegatten, Lebens
partner, Eltern und Kinder mit denselben bisherigen und künftigen Wohnungen sollen gemeinsam einen Melde
schein verwenden. In diesem Fall genügt es, wenn einer der Meldepflichtigen den Meldeschein unterschreibt. 
Bel einer Anmeldung von mehr als 4 Personen verwenden Sie bitte einen weiteren Meldeschein. 

1.5 Die Anmeldung bel der Meldebehörde befreit nicht von der Verpflichtung, den Wohnungswechsel ggf. anderen 
Behörden (z.B. der Kraftfahrzeugzulassungsstelle) mitzuteilen. 

1.6 Es empfiehlt sich, bel der persönlichen Anmeldung den Personalausweis zur Änderung der Anschrift mitzubrin
gen. 

1.7 Sie haben die Möglichkeit, folgenden Datenübermittlungen und Auskunftserteilungen zu widerspre-
chen: 

an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit allge
meinen Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene (Art. 32 Abs. 1 Satz 3 
Meldegesetz - MeldeG); 
an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, wenn Sie als Familienangehöriger keiner oder 
nicht derselben öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören wie Ihr Ehegatte oder Ihre 
minderjährigen Kinder. Wenn Sie minderjährig sind, haben Sie zudem die Möglichkeit der Daten
übermittlung an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften Ihrer Eltern zu widersprechen. 
Werden die Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt, gilt dieses Widerspruchsrecht nicht (Art. 29 Abs. 2 Sätze 3 und 4 
MeldeG); 
über Alters- und Ehejubiläen an Parteien, Wählergruppen, Mitglieder parlamentarischer Vertre
tungskörperschaften und Bewerber für diese sowie an Presse und Rundfunk (Art. 32 Abs. 2 Satz 1 
MeldeG); 
an Adressbuchverlage (Art. 32 Abs. 3 Satz 2 MeldeG); 
Auskünften durch automatisierten Abruf über das Internet (Art. 31 Abs. 3 Satz 3 MeldeG); 
an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial zum freiwilligen Wehrdienst (§ 58c Abs. 1 Soldatengesetz - SG). 

Soweit Sie der Erteilung einer Auskunft oder Datenübermittlung aus dem Meideregister In einem oder mehre
ren der genannten Fälle widersprechen wollen, hält die Meldebehörde ein entsprechendes Formblatt bereit. 

1.8. Melderegisterauskünfte nach Art. 31 MeldeG für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels werden 
von der Meldebehörde nur erteilt, wenn der Antragsteller erklärt, dass Sie ihm gegenüber in die Über
mittlung Ihrer Daten zu diesen Zwecken eingewilligt haben. 

2. Ausfüllen des Meldescheins 
2.1 Einzugsdatum: Reihenfolge Tag - Monat - Jahr 
2.2 Hauptwohnung ISt die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Hauptwohnung eines verheirateten 

oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners, der nicht dauernd getrennt lebt von seiner Familie oder 
seinem Lebenspartner, ISt die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der Lebenspartner. Bel minder
jährigen Personen ISt die Hauptwohnung die Wohnung der Personensorgeberechtigten. Leben die Personen
sorgeberechtigten getrennt, ISt Hauptwohnung die Wohnung des Personensorgeberechtigten, die von dem 
Minderjährigen vorwiegend benutzt wird. Bel einem entsprechenden Antrag gilt diese Regelung für behinderte 
Personen auch bis zur Vollendung des 27 LebensJahres, und zwar auch dann, wenn sie In einer BehInderten
eInrIchtung leben. 
In Zweifelsfällen ISt die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der LebensbeZIehungen liegt. 
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2.3 Ist Jede weitere Wohnung Im Bundesgebiet. 
2.4 Familienname 

Es Ist der vollständige aktuelle Familienname einschließlich der Namensbestandteile anzugeben. 
2.5 Vornamen sind nur In der personenstandsrechtlich beurkundeten Form anzugeben. 
2.6 Doktorgrad (im Bundesgebiet erworben) 

Für melderechtliche Zwecke ISt lediglich die Angabe des Doktorgrades In der abgekürzten Form "Dr." ohne wei
teren Zusatz (z. B. "med.") erforderlich. Wenn er ehrenhalber verliehen ISt, ISt der Zusatz "h. c.", "e. h." oder 
"E. h." hinzuzufügen. 

2.7 Doktorgrad (im Ausland erworben) 
Dieser kann In das Meideregister nur dann eingetragen werden, wenn der Inhaber In der Bundesrepublik 
Deutschland zur Führung der Abkürzung "Dr." berechtigt 1St. Eine Aussage, welche ausländischen akademi
schen Grade hiervon betroffen sind, kann auf Grund der gesetzlichen Vorgaben des Bayenschen Hochschulge
setzes nicht generell erfolgen. Die Prüfung der Führungsberechtigung und der damit verbundenen Eintra
gungsfähigkeit inS Meideregister kann nur bel einer Vorlage der Promotionsurkunde Im Onglnal und deren be
glaubigter Übersetzung inS Deutsche erfolgen. 

2.8 Geburtsdatum: Reihenfolge Tag - Monat - Jahr. 
2.9 Familienstand 

Hier ISt der personenstandsrechtliche Familienstand anzugeben: 
LD ledig, VH = verheiratet, VW = verwitwet, GS = geschieden, LP = eingetragene Lebenspartnerschaft, LV = 
Lebenspartner verstorben, LA = Lebenspartnerschaft aufgehoben 

2.10 Angabe zum dauerhaften Getrenntleben von Ihrem nicht mitziehenden Ehegatten/lebenspartner 
Diese Angabe benötigen die Meldebehörden für die Bestimmung des Status der Wohnung (alleinige Wohnung, 
Haupt- oder Nebenwohnung). Eine Speicherung dieser Angaben erfolgt nicht. 

2.11 Staatsangehörigkeit 
Personen mit mehrfacher Staatsangehöngkeit haben sämtliche Staatsangehöngkeiten, Staatenlose ggf. auch 
ihre letzte Staatsangehöngkeit anzugeben. 

2.12 Religion 
Für melderechtliche Zwecke ISt die Angabe der Zugehöngkeit zu einer öffentlich-rechtlichen ReligIonsgesell
schaft erforderlich. 
Bitte verwenden Sie In folgenden Fällen die angegebenen Abkürzungen: 
rk = römisch-katholisch, 
ak = altkatholisch, 
ev = evangelisch, 
It = evangelisch-Iuthensch, 
rf = evangelisch-reformiert, 
Isby = Israelitische KultusgemeInden In Bayern, 
oa = keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehöng. 
Soweit Sie einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, Ist deren vollständige Be
zeichnung anzugeben. 

2.13 Dauernder Wohnsitz am 01.09.1939 
Diese Angabe wird zur Unterrichtung des kirchlichen Suchdienstes benötigt. 

2.14 Pass- und Ausweisdaten 
Für die Angabe der Art des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass oder Kinder
ausweis) verwenden Sie bitte die angegebenen Abkürzungen: 
PA = Personalausweis, RP = Reisepass, KRP = Kinderreisepass, KA = Kinderausweis. 

2.15 Gesetzliche Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter Sind nur bel der Anmeldung von Minderjähngen und von Personen, für die ein Be
treuer bestellt ISt, der den Aufenthalt bestimmen kann, anzugeben. Die Angabe entfällt bel der gemeinsamen 
Anmeldung von Eltern und Kindern." 
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Anlage 3 
(zu § 1 Nr. 3) 

"Anlage 2 

Anmeldung bei weiteren Wohnungen im Inland oder Änderung der Hauptwohnung 

(Eingangsstempel der Meldebehörde) 

Es sind nur Wohnungen Im Bundesgebiet aufzuführen. 

Der nebenstehende Gesetzestext (Art. 15 des Melaegesetzes) nchtet sich an Einwoh
ner mit mehreren Wohnungen. Sie haben danach unter BerückSichtigung der Merk
male Im Absatz 2 der Meldebehörde mitzuteilen, welche Wohnung Ihre Hauptwoh
nung 1St. 

Beachten Sie bitte auch die Mitteilungspflicht (Abs. 4) gegenüber der Meldebehörde, 
wenn als Folge geänderter persönlicher Verhältnisse die Merkmale der Hauptwoh
nung auf eine andere Wohnung zutreffen. 

Für Personen, die weitere oder andere Wohnungen benutzen, sowie für Perso
nen mit unterschiedlichen Haupt- und Nebenwohnungen ISt em eigener Vor
druck auszufüllen. 

Bitte Zutreffendes ankreuzen [8l oder ausfüllen. 

Ud. Nr. Familienname Vomame(n) 

1 

2 

3 

4 

Die bisherige Wohnung Wird beibehalten? 

Dia Dneln') 
Neue Hauptwohnung (Straße/Platz, Hausnummer) 

(PLZ, Ort, Gemeinde, Landkreis) 

1. Weitere Wohnung (Straße/Platz, Hausnummer, PLZ, Ort, Gemeinde, Landkreis) 

Die Wohnung Wird beibehalten als I D Hauptwohnung 

2. Weitere Wohnung (Straße/Platz, Hausnummer, PLZ, Ort, Gemeinde, Landkreis) 

Die Wohnung Wird beibehalten als I D Hauptwohnung 

Art. 15 des Meldegesetzes lautet: 

"Mehrere Wohnungen 
(1) Hat em Einwohner mehrere Wohnungen Im Inland, so Ist eme dieser Wohnun

gen seme Hauptwohnung. 
(2) 1Hauptwohnung Ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. 2Haupt

wohnung emes verheirateten oder eme Lebenspartnerschaft führenden Einwohners, 
der mcht dauemd getrennt von semer Familie oder semem Lebenspartner lebt, Ist die 
vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der Lebenspartner. 3Hauptwohnung 
emes mmderjährlgen Einwohners Ist die Wohnung der Personensorgeberechtigten; le
ben diese getrennt, Ist Hauptwohnung die Wohnung des Personensorgeberechtigten, 
die von dem Minderjähngen vorwiegend benutzt wird. 4Auf Antrag emes Einwohners, 
der m emer Einnchtung für behmderte Menschen untergebracht Ist, bleibt die Wohnung 
nach Satz 3 bis zur Vollendung des 27. LebenSjahres seme Hauptwohnung. 51n Zwei
felsfällen ISt die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebens
bezIehungen des Einwohners liegt. 6Kann der Wohnungsstatus emes verheirateten 
oder eme Lebenspartnerschaft führenden Einwohners nach den Sätzen 2 und 5 mcht 
zweifelsfrei bestimmt werden, ISt die Hauptwohnung die Wohnung nach Satz 1. 

(3) Nebenwohnung ISt jede weitere Wohnung des Einwohners. 
(4) 1Der Einwohner hat bel jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen, welche weiteren 

Wohnungen er hat und welche Wohnung seme Hauptwohnung ISt. 2Er hat der MeIde
behörde der neuen Hauptwohnung jede Änderung der Hauptwohnung mitzuteilen. " 

Geburtsdatum 

Falls ja, als 

D Hauptwohnung D Nebenwohnung 
Bisherige Hauptwohnung (Straße/Platz, Hausnummer) 

(PLZ, Ort, Gemeinde, Landkreis) . 

I D Nebenwohnung D die Wohnung Wird nicht beibehalten 1) 

I D Nebenwohnung D die Wohnung Wird nicht beibehalten 1) 

Von welcher Wohnung aus gehen Sie oder die mitangemeldeten Personen einer ErwerbstätigkeitiAusbildung nach? (PLZ, Ort, Straße/Platz, Hausnummer) 

Datum der Änderung des Wohnungsstatus I Ort, Datum I Unterschrift des Meldepflichtigen 

1) Gilt gleichzeitig als Abmeldung dieser blshengen Wohnung. 

Bitte nie h tausfüllen! 
Gemeindeschlüssel Merkmale zur Person 

Ud. j 
"0 C 
C 0 

.~ 
:§ 

Nr. Zuzugsgememde Herkunftsgememde Cl Geburts- &! Staatsangehöngkeit 

~ 
Jahr 

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2 I I I L I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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2210-1-1-9-WFK 

zur ,.... ..... ,,-:; . 
...... .!l .............. ,"'" zur Änderung der Jl.JI.'l.J''l..J.J.",'-.J.J.'-IUUI'lJU 

Vom 15. Juli 2013 

Auf Grund von Art. 71 Abs. 8 Satz 4 des Baye: 
nschen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mal 
2006 (GVBI S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt ge
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 7 Mal 2013 (GVBI 
S. 252), m Verbmdung mit Art. 106 Abs. 1 Satz 1 
BayHSchG erlässt das Bayensche StaatsmImstenum 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Im Einverneh
men mit dem Bayenschen StaatsmmIstenum der Fi
nanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 der Verordnung zur Änderung der Hochschul
gebührenverordnung vom 1. Februar 2013 (GVBI S. 38, 
BayRS 2210-1-1-9-WFK) wIrd WIe folgt geändert: 

1. Abs. 2 wIrd aufgehoben. 

2. Der bIshenge Abs. 3 WIrd Abs. 2. 

§ 2 

DIese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto
ber 2011 m Kraft. 

München, den 15. Juli 2013 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Dr. Wolfgang Heu bIS C h, StaatsmImster 

481 
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9210-2-W 

Siebzehnte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen 

Vom 15. Juli 2013 

Es erlassen auf Grund von 

1. Art. 8 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 des Ge
setzes über Zuständigkeiten 1m Verkehrswesen 
(ZustGVerk) vom 28. Jum 1990 (GVBI S. 220, 
BayRS 9210-1-W), zuletzt geändert durch Art. 10 
Abs. 2 Nr. 17 des Gesetzes vom 7. Mal 2013 (GVBl 
S.246), 

das Bayensche Staatsmlmstenum für Wirtschaft, In
frastruktur, Verkehr und TechnologIe, soweit erforder
lich 1m Einvernehmen mit dem Bayenschen StaatsmI
mstenum für Arbeit und SozIalordnung, Familie und 
Frauen, 

2. Art. 8 Abs. 1 ZustGVerk SOWIe § 5 Abs. 1 Satz 3 und 
§ 17 Abs. 4 Satz 4 der Verordnung über die Zu
lassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahr
erlaubms-Verordnung FeV) vom 13. Dezember 
2010 (BGBI I S. 1980), zuletzt geändert durch Art. 2 
Abs. 14 des Gesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBI I 
S. 1084), 

das Bayensche Staatsmimstenum des Innern 

folgende Verordnung: 

§ 1 

Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten 1m Verkehrswesen 

DIe Verordnung über Zuständigkeiten 1m Ver
kehrswesen (ZustVVerk) vom 22. Dezember 1998 
(GVBI S. 1025, BayRS 9210-2-W), zuletzt geändert 
durch § 2 Abs. 12 der Verordnung vom 28. November 
2012 (GVBI S. 656), WIrd WIe folgt geändert: 

1. In der Überschrift des Ersten Teils 1. Abschnitt 
WIrd der Klammerzusatz ,,(StVG) 11 gestnchen. 

2. In §§ 1 und 2 WIrd Jeweils die Abkürzung "StVG II 

durch die Worte "des Straßenverkehrsgesetzes ll 

ersetzt. 

3. § 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 6 WIrd der Schlusspunkt durch em Se
mikolon ersetzt. 

b) Es WIrd folgende Nr. 7 angefügt: 

" 7. die Festlegung der Prüforte (§ 17 Abs. 4 
Satz 4 FeV). 11 

4. In § 10 emleitender Satzteil werden die Worte 
"Verkehr und Fahrzeug ll durch die Worte "SÜD 
Auto ServIce 11 ersetzt. 

5. In § 14 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte" Verord
nung über die EG-Genehmigung für Kraftfahr
zeuge und ihre Anhänger SOWIe für Systeme, Bau
teile und selbständige techmsche Einheiten für 
diese Fahrzeuge (EG-Fahrzeuggenehmigungs
verordnung - EG-FGV) vom 21. April 2009 (BGBI 
I S. 872, 873) 11 durch die Worte "EG-Fahrzeugge
nehmlgungsverordnung 11 ersetzt. 

6. § 15 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 Splegelstnche 1 bIS 3 werden 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bIS 3. 

b) Abs. 1a WIrd Abs. 2. 

c) Der blshenge Abs. 2 WIrd Abs. 3. 

d) Der blshenge Abs. 3 WIrd Abs. 4 und WIe folgt 
geändert: 

aal Der blshenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

bb) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Sie smd ferner zuständig für die nach 
Nr. 4.3 der Anlage VIII zur StVZO regel
mäßig WIederkehrende Prüfung von Prüf
stützpunkten nach Nr. 2.2 der Anlage VIIId 
zur StVZO. 1I 

e) Der bishenge Abs. 4 WIrd Abs. 5. 

7. In §§ 21c und 21d wIrd]eweils der Klammerzusatz 
,,(StVG)1I gestnchen. 

8. § 27 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 23 werden 1m Klammerzusatz 
nach den Worten "ABI L 55 S. 1 11 die Worte 
", ber. ABI L 159 S. 27, 2012 ABI L 71 S. 55, 
2013 ABI L 41 S. 16 11 emgefügt. 

b) Satz 2 Splegelstnche 1 und 2 werden Satz 2 
Nrn. 1 und 2. 

9. In der Überschrift des Sechsten Teils 1. Abschnitt 
werden die Worte "Verordnung (EWG) Nr. 881/92 
des Rates ll durch die Worte "Verordnung (EG) 
Nr. 107212009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates 11 ersetzt. 
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10. § 39 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 entfällt die Satznummenerung und 
nach dem Klammerzusatz ,,(GGVSEB)" wer
den die Worte ", für den Erlass von Allge
memverfügungen zur Fahrwegbestimmung 
nach § 35 Abs. 3 Satz 2 GGVSEB" e1ngefügt. 

b) Satz 2 WIrd aufgehoben. 

11. § 40 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 1 werden die Worte "sofern m den 
Nrn. 2 bIS 6" durch die Worte "soweit m 
den Nrn. 2 bIS 7" ersetzt. 

bb) In Nr. 2 werden die Worte "und Betne-
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gg) DIe bIshenge Nr. 6 wIrd Nr. 7 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

c) 

aal In Satz 1 werden nach der Abkürzung 
"GGVSEB" die Worte ", soweit mcht 
das StaatsmImstenum für Wirtschaft, In
frastruktur, Verkehr und TechnologIe zu
ständig 1St" emgefügt. 

bb) Satz 2 SpIegelstnche 1 bIs 5 werden Satz 2 
Nrn. 1 bIS 5. 

Es WIrd folgender neuer Abs. 4 emgefügt: 

,,(4) DIe Zentralstelle der Länder für Si
cherheitstechnik 1St Benennende Behörde 1m 
Sinn der §§ 15 bIS 19 ODV" 

ben" gestnchen und nach dem Wort d) Der bIshenge Abs. 4 wIrd Abs. 5. 
" unterliegen, " die Worte "soweit m Nr. 3 
Buchst. a mchts anderes bestimmt 1St," 12. In § 41 WIrd der Klammerzusatz " (CSC)" gestnchen. 
angefügt. 

13. In der Überschrift des § 43 wIrd das Komma und 
cc) Nr. 3 erhält folgende Fassung: das Wort " Außerkrafttreten " gestnchen. 

,,3. die GewerbeaufsIchtsämter der Re
gIerungen 

a) für die Überwachung des Inver
kehrbnngens und der Bereitstel
lung ortsbeweglicher Druckgerä
te auf dem Markt nach § 20 Abs. 1 
Nr. 3 der Ortsbewegliche-Druck
geräte-Verordnung (ODV) m Ver
bmdung mit §§ 3 bIS 60DV, 

b) m den Unternehmen für die Be
förderung gefährlicher Güter 1m 
Straßenverkehr, soweit m den 
Nrn. 2 und 5 mchts anderes be
stimmt 1St, " . 

dd) Es wIrd folgende neue Nr. 4 emgefügt: 

,,4. das GewerbeaufsIchtsamt der RegIe
rung der Oberpfalz m den Unterneh
men für die Beförderung gefährlicher 
Güter 1m Eisenbahnverkehr, m der 
Binnenschifffahrt und mit Seeschif
fen, soweit m den Nrn. 2 und 5 mchts 
anderes bestimmt 1St, " . 

ee) DIe bIshenge Nr. 4 wIrd Nr. 5; die Worte 
"Betneben SOWIe 11. werden gestnchen. 

ff) DIe bIshenge Nr. 5 wIrd Nr. 6; die Worte 
"und Betnebe" werden gestnchen. 

§ 2 

Änderung der Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über Zuständigkeiten 1m Verkehrswesen 

und anderer Rechtsvorschriften 

§ 4 der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über Zuständigkeiten 1m Verkehrswesen und anderer 
Rechtsvorschriften vom 11. Januar 2012 (GVBl S. 20, 
BayRS 9210-2-W) mit Übergangsvorschriften zu §§ 34 
und 35 ZustVVerk WIrd aufgehoben. 

§ 3 

Inkrafttreten 

DIese Verordnung tritt am 1. August 2013 m Kraft. 

München, den 15. Juli 2013 

Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 

Martin Z eIl, StaatsmImster 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

JoachIm Her r man n, StaatsmImster 
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2170-5-1-A 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 

Vom 1'1. Juli 2013 

Auf Grund des Art. 25 Abs. 2 des Gesetzes zur Re
gelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität 1m 
Alter und bel Behmderung (Pflege- und Wohnquali
tätsgesetz PfleWoqG) vom 8. Juli 2008 (GVBl S. 346, 
BayRS 2170-5-A), geändert durch Gesetz vom 22. Mal 
2013 (GVBl S. 308), erlässt das Bayensche Staatsml
lllstenum für Arbeit und Sozmlordnung, Familie und 
Frauen 1m Einvernehmen mit den Bayenschen Staats
Illllllstenen für Unterncht und Kultus, der Finanzen, 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und TechnologIe 
und für Umwelt und Gesundheit folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zur Ausführung des Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) vom 27. Juli 
2011 (GVBI S. 346, BayRS 2170-5-1-A) wud WIe folgt 
geändert: 

1. In der InhaltsübersIcht wIrd die Überschrift des 
§ 95 durch den Klammerhmwels ,,(aufgehoben)" 
ersetzt. 

2. In § 56 Abs. 3 werden die Worte "entfällt die ent
sprechende Prüfung nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 11 durch 
die Worte" beschränken sIch die Prüfungen nach 
§ 61 Abs. 1 1m Wesentlichen auf die fehlenden 
Qualifikationen 11 ersetzt. 

3. § 59 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) Für die Feststellung der GleIchwer
tigkeit 1m Ausland erworbener vergleIchbarer 

Weiterbildungen gilt das Bayensche Berufs
qualifikationsfeststellungsgesetz (Bay BQFG). 

(2) DIe Durchführung von AusgleIchsmaß
nahmen nach Art. 11 BayBQFG obliegt den 
anerkannten Weiterbildungsemnchtungen. 11 

b) Abs. 3 bIS 8 werden aufgehoben. 

4. § 93 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte ,,§ 59 Abs. 2 11 

durch die Worte "Art. 11 BayBQFG 11 ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Mo
dule ll die Worte "oder Qualifikationen ll em
gefügt. 

5. In § 94 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte ,,§ 59 
Abs. 2 11 durch die Worte "Art. 11 BayBQFG 11 er
setzt. 

6. § 95 wud aufgehoben. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 15. August 2013 m Kraft. 

München, den 17. Juli 2013 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

ChIistine H ade r t hau er, Staatsmllllstenn 
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l:!n.tsc~nelalln~ des 
........ J • .." ........... "-' ...... Verfassungs gerichtshofs 
vom 12. Juli 2013 Vi. 

Gemäß Art. 25 Abs. 7 des Gesetzes über den Baye
nschen Verfassungsgenchtshof (VfGHG) vom 10. MaI 
1990 (GVBl S. 122, BayRS 1103-1-1), zuletzt geändert 
durch § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl 
S. 174), wud nachstehend die EntscheIdung des Baye
nschen Verfassungsgenchtshofs vom 12. Juli 2013 be
kannt gemacht. 

Die EntscheIdung betrifft die Frage, ob 

1. Art. 44 Abs. 2 Satz 2 des Bayenschen Hochschulge
setzes (BayHSchG) vom 23. MaI 2006 (GVBl S. 245, 
BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt geändert durch § 2 
des Gesetzes vom 7 MaI 2013 (GVBl S. 252), 

2. § 1 Nr. 2, § 2 Abs. 2, § 6 Abs. 4 m Verbmdung 
mit §§ 9 und 12 der Satzung über die Eignungs
prüfung und Altersgrenzen für die Aufnahme des 
Studiums an der Hochschule für Fernsehen und 
Film München vom 6. März 2008 m der Fassung 
der 3. Änderungssatzung vom 25. Februar 2011 

gegen die Verfassung verstoßen. 

Entscheidungsformel: 

1. DIe Ermächtigung m Art. 44 Abs. 2 Satz 2 des 
Bayenschen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 
23. MaI 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
7. Mal 2013 (GVBl S. 252), für das Studium an 
Kunsthochschulen und entsprechende Studien-

gänge an anderen Hochschulen durch Rechtsver
ordnung Altersgrenzen festzulegen, verstößt ge
gen Art. 101 der Verfassung und 1st mchtig. 

2. Im Übngen wIrd der Antrag abgewIesen. 

Leitsätze: 

1. Ob Bewerber für em Kunststudium an emer 
Hochschule qualifizIert smd, 1st gemäß Art. 44 
Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch eme Eignungsprü
fung nachzuweIsen. DIe darüber hmaus m Art. 44 
Abs. 2 Satz 2 BayHSchG enthaltene Ermächti
gung, durch Rechtsverordnung Altersgrenzen für 
dieses Studium festzulegen, greift unzulässIg m 
die Berufsfreiheit (Art. 101 der Verfassung) em 
und 1St daher verfassungswldng. 

2. Die Vorschriften der Eignungsprüfungssatzung 
der Hochschule für Fernsehen und Film München 
zur mündlichen Prüfung (§ 2 Abs. 2 m Verbmdung 
mit § 6 Abs. 4), zur Ermittlung des Prüfungsge
samtergebmsses (§ 9) und zur Wiederholungs
möglichkeit (§ 12) smd verfassungsgemäß. 

München, den 15. Juli 2013 

Bayerischer Verfassungsgerichtshof 

Dr. Hub er, PräSIdent 
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2022-1-1,2022-1-1-1 

Bekanntmachung 
zur Anpassung der im 

Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen 
und der in der Kommunalen Wahlbeamten-Nebentätigkeitsverordnung 

enthaltenen Rahmensätze, Grenz- und Höchstbeträge 
an das Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2013/2014 

Vom 16. Juli 2013 

Auf Grund von Art. 46 Abs. 3, Art. 54 Abs. 2, Art. 55 
Abs. 3 und Art. 60 Abs. 4 des Gesetzes über kommu
nale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 
24. Juli 2012 (GVBI S. 366, BayRS 2022-1-1), geändert 
durch Nr. 1 der Bekanntmachung vom 16. Oktober 
2012 (GVBI S. 528), und § 3 Abs. 2 der Verordnung 
über die Nebentätigkeit der kommunalen Wahlbeam
ten und Wahlbeamtinnen (Kommunale Wahlbeamten
Nebentätigkeitsverordnung - KWB-NV) vom 2. August 
2012 (GVBI S. 414, BayRS 2022-1-1-1), geändert durch 
Nr. 2 der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2012 
(GVBl S. 528), m Verbmdung mit dem Gesetz zur An
passung der Bezüge 2013/2014 vom 8. Juli 2013 (GVBl 
S. 405) werden hIermit m Folge der Bezügeanpassung 
zum 1. Januar 2013 um 2,65 v.H. folgende Rahmensät
ze, Grenz- und Höchstbeträge neu bekannt gemacht: 

1. Anpassung der Rahmensätze, Grenz- und Höchst
beträge 1m Gesetz über kommunale Wahlbeamte 
und Wahlbeamtinnen (KWBG) ab 1. Januar 2013: 

1.1 Anlage 2 zu Art. 46 Abs. 1 KWBG gilt m folgen
der Fassung: 

Monatliche Dienstaufwandsentschädigungen 
für die Beamten und Beamtinnen auf Zeit 

(gültig ab 1. Januar 2013) 

"Anlage 2 
(zu Art. 46 Abs. 1) 

Rahmensätze 

A. Erste Bürgermelster und Bürgermelstennnen 

1. krelsangehönger Gememden 
2. kreIsfreIer Gememden und Großer KreIsstädte 

a) bIS 50 000 Einwohner 
b) von 50 001 bIS 100 000 Einwohner 
c) über 100000 Einwohner 

B. Weitere BürgermeIster und Bürgermelstennnen 
und berufsmäßige Gememderatsmitglieder 

1. krelsangehönger Gememden 
2. kreIsfreIer Gememden und Großer KreIsstädte 

a) bIS 50 000 Einwohner 
b) von 50 001 bIS 100000 Einwohner 
c) über 100000 Einwohner 

C. Landräte und Landrätinnen 

203,18 

358,41 
512,61 
667,86 

172,95 

295,90 
419,89 
543,87 

822,06 

bIS 667,86 € 

bIS 976,26 € 
bIS 1 131,50 € 
bIS 1 285,70 € 

bIS 543,87 € 

bIS 790,81 € 
bIS 914,79 € 
bIS 1 038,78 € 

bIS 1 131,50 € 
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1.2 Anlage 3 zu Art. 53 Abs. 2 KWBG gilt In folgen
der Fassung: 

..... A ....... ' ..... 'V 3 
(zu Art. 53 Abs. 2) 

Monatliche Entschädigungen 
für die ehrenamtlichen 

ersten Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
(gültig ab 1. Januar 2013) 

Einwohner 
der Gemeinde 

bIS 1000 
1001 bIS 3000 
3001 bIS 5000 

über 5000 

Rahmensätze 

1 041,90 bIS 2 708,93 € 
2604,74 bIS 3 907,12 € 

3 438,26 bIS 4 636,44 € 

3959,21 bIS 5 001,11 € 

1.3 Für die jährliche Sonderzahlung nach Art. 55 
KWBG gilt ab 1. Januar 2013 anstelle des In 
Art. 55 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 KWBG genann
ten Grenzbetrags von 3 603,25 € eIn Grenzbe
trag von 3 698,74 €. 

1.4 Für den freIwilligen Ehrensold gelten ab 1. Ja
nuar folgende Höchstbeträge: 

1.4.1. Anstelle des In Art. 60 Abs. 2 NI. 1 KWBG ge
nannten Höchstbetrags 

a) von 984,55 € gilt eIn Höchstbetrag von 
1 010,64 €, 
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b) von 590,73 € gilt eIn Höchstbetrag von 
606,38 €. 

1.4.2. Anstelle des In Art. 60 Abs. 2 Nr. 2 KWBG ge
nannten Höchstbetrags 

2. 

a) von 1 451,45 € gilt eIn Höchstbetrag von 
1489,91 €, 

b) von 870,87 € gilt eIn Höchstbetrag von 
893,95 €. 

DIe Höchstbetragstabelle In § 3 Abs. 2 Satz 1 der 
Verordnung über die Nebentätigkeit der kom
munalen Wahlbeamten und Wahlbeamtinnen 
gilt ab 1. Januar 2014 In der folgenden Fassung: 

Bei kommunalen Wahlbeamten 
und Wahlbeamtinnen 

der Besoldungsgruppen 

A 10 bIS A 12 
A 13 bIS A 16 
B 2 bIS B 5 
B 6 und höher 

Höchstbetrag 

5834,63 € 

6668,14 € 

7501,66 € 

8335,18 € 

München, den 16. Juli 2013 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Joachlm Her r man n, StaatsmImster 
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